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Der Gerichtshof der Europäischen Union,  
Garant für die Wahrung des Unionsrechts

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist 

eines der sieben europäischen Organe.

Als Rechtsprechungsorgan der Union hat er 

zur Aufgabe, die Wahrung des Unionsrechts 

zu sichern, indem er für eine einheitliche 

Auslegung und Anwendung der Verträge sorgt 

und die Rechtmäßigkeit der Handlungen der 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union überwacht.

Mit seiner Rechtsprechung trägt er zum 

Schutz der Werte der Union und zum 

europäischen Aufbauwerk bei.

Der Gerichtshof der Europäischen Union 

besteht aus zwei Gerichten: dem Gerichtshof 

und dem Gericht.
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Vorwort des 
Präsidenten

Koen Lenaerts
Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Union

Das Jahr 2022 stand im Zeichen des 70. Jahrestags des Gerichtshofs der Europäischen Union.  
Aus diesem Anlass bekommt der Jahresbericht des Unionsorgans ein neues Gesicht. Ohne Abstriche 
bei der Qualität der Informationen wird der Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, die 
bei dem Unionsorgan und in seiner Rechtsprechung zu verzeichnen sind, in einer knapperen 
Form und einem direkteren Stil dargeboten, um ihn für möglichst viele Menschen leichter 
zugänglich zu machen.     

Nach zwei aufgrund der Gesundheitskrise im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sehr schwierigen Jahren 

war 2022 dadurch geprägt, dass das Unionsorgan wieder zu seiner normalen Arbeitsweise zurückkehren konnte. 

Die während der Corona-Krise eingesetzten technologischen Hilfsmittel gehören zwar nunmehr zu unserem 

alltäglichen Arbeitsumfeld, es war aber auch unerlässlich, die beiden Gerichte wieder zu echtem Leben zu erwecken, 

mit unmittelbarem Austausch und spontaner Interaktion vor Ort, die so wichtig sind für ein effizientes Arbeiten.

Der 70. Jahrestag des Gerichtshofs der Europäischen Union, der unter dem Motto „Eine bürgernahe Justiz“ stand, 

wurde mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert, wie z. B. einem speziellen Tag der offenen Tür am 8. Oktober 

2022 und dem außerordentlichen Richterforum vom 4. bis zum 6. Dezember 2022, dessen Höhepunkt eine 

feierliche Sitzung in Anwesenheit Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs von Luxemburg sowie hochrangiger 

Vertreter der europäischen Institutionen und des Gastlands, der Justiz und der Diplomatie bildete, aber auch 

mit der Veröffentlichung eines Jubiläumsbands, der Ausgabe einer Sonderbriefmarke durch die luxemburgische 

Post, der Ausstrahlung eines Films über die Geschichte des Gerichtshofs und der Neubenennung einiger seiner 
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Gebäude mit Namen führender Persönlichkeiten der 

Justizgeschichte.

2022 war aber nicht nur der 70. Jahrestag des 

Unionsorgans, sondern auch ein „Jahrestag“ wichtiger 

Meilensteine des europäischen Aufbauwerks:  

30 Jahre Vertrag von Maastricht, dem die ausdrückliche 

Bezugnahme in den Gründungsverträgen der 

Europäischen Union auf die demokratischen Werte, 

darunter die Rechtsstaatlichkeit, zu verdanken 

ist, 25 Jahre Vertrag von Amsterdam, mit dem 

die „Gemeinschaftsmethode“, insbesondere die 

Zuständigkeit des Gerichtshofs, auf den Bereich des 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

erweitert wurde, und 20 Jahre Einführung des Euro.

All diese Feierlichkeiten dürfen allerdings nicht über 

die tatsächlichen Gegebenheiten hinwegtäuschen, mit 

denen wir uns konfrontiert sehen.

Auf die Gesundheitskrise folgte leider Ende Februar 

2022 der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Bilder 

von Opfern und Zerstörungen, die uns erschaudern 

lassen und die wir auf dem europäischen Kontinent 

nie wieder zu sehen hofften, erinnern uns daran, dass 

Frieden und Freiheit Werte sind, die keineswegs für 

immer und ewig gesichert sind, so „selbstverständlich“ 

sie für diejenigen, die dem europäischen Projekt dienen, 

auch erscheinen mögen.

Die Legitimität der Europäischen Union und ihrer 

Organe wird regelmäßig von euroskeptischen oder 

populistischen Strömungen in Frage gestellt. Auch die 

demokratischen Werte, die die eigentliche Grundlage 

des europäischen Projekts bilden, werden immer wieder 

angegriffen. In einer Europäischen Union, der im Zuge 

der Vertragsrevisionen neue Zuständigkeitsbereiche 

übertragen wurden, hat das Unionsorgan immer öfter 

Entscheidungen zu sensiblen Themen zu erlassen. 

Ob es sich um den Schutz rechtsstaatlicher Werte 

oder der Umwelt, den Kampf gegen Diskriminierung, 

den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener 

Daten, die Einhaltung der Wettbewerbsregeln durch 

die mächtigen Internetunternehmen, den Schutz der 

Verbraucher oder die Kontrolle der Rechtmäßigkeit von 

restriktiven Maßnahmen handelt, die als Reaktion auf 

schwere Verletzungen der Menschenrechte oder des 

Völkerrechts ergriffen wurden – die Entscheidungen des 

Gerichtshofs und des Gerichts betreffen unmittelbar 

die großen Fragen unserer Zeit.

In einem geopolitischen Kontext, in dem die Fundamente 

unserer demokratischen Gesellschaften immer häufiger 

angegriffen werden, sind angesichts der Auswirkungen 

dieser Entscheidungen besondere Anstrengungen 

im Bereich der Kommunikation und Pädagogik nötig, 

um Missverständnissen und Fehlinformationen 

vorzubeugen, aber auch um zu gewährleisten, dass 

die europäische Rechtsprechung korrekt in die 

verschiedenen nationalen Rechtsordnungen integriert 

wird.

Statistisch gesehen ist die Zahl der 2022 bei den beiden 

Gerichten anhängig gemachten Rechtssachen mit 

der des Vorjahrs vergleichbar (1 710 im Jahr 2022 

gegenüber 1 720 im Jahr 2021). Die Zahl der vom 

Gerichtshof und vom Gericht erledigten Rechtssachen 

ist dagegen leicht zurückgegangen (1 666 im Jahr 2022 

gegenüber 1 723 im Jahr 2021). Dies bedeutet, dass die 

Zahl der anhängigen Rechtssachen leicht gestiegen ist  

(2 585 im Jahr 2022 gegenüber 2 541 im Jahr 2021).

Beim Gerichtshof ist die Zahl der neu anhängig 

gemachten Rechtssachen im Vergleich zum Vorjahr 

zwar leicht gesunken (806 im Jahr 2022 gegenüber  

838 im Jahr 2021), bleibt aber auch in diesem Jahr hoch, 

insbesondere bei den Vorabentscheidungssachen. 

Außerdem werfen immer mehr vor den Gerichtshof 

gebrachte Streitigkeiten sensible und komplexe Fragen 

auf, die mehr Beratungs- und Zeitaufwand erfordern.
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Um sich in diesem Kontext seine Fähigkeit zu 

bewahren, Entscheidungen von hoher Qualität binnen 

angemessener Frist zu erlassen, hat der Gerichtshof 

von der durch die Verträge eingeräumten Möglichkeit 

Gebrauch gemacht und am 30. November 2022 

einen Antrag an den Unionsgesetzgeber gerichtet, 

der darauf abzielt, dem Gericht die Zuständigkeit für 

Vorabentscheidungssachen in bestimmten Sachgebieten 

zu übertragen und den Mechanismus der vorherigen 

Zulassung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen des 

Gerichts auszuweiten.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um meinen Kollegen 

und dem gesamten Personal des Gerichtshofs der 

Europäischen Union für ihre vortreffliche Arbeit im 

vergangenen Jahr zu danken, ohne die die zahlreichen 

Projekte dieses Jahres nicht hätten durchgeführt werden 

können.
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Das Jahr 2022 
auf einen Blick

1



Januar

70. Jahrestag des 

Gerichtshofs der 

Europäischen Union

Der Gerichtshof gibt 

den Startschuss für die 

Feierlichkeiten zu seinem 

70-jährigen Bestehen. 

Die während des Jahres 

stattfindenden Veranstaltungen 

stehen unter dem Motto „Eine 

bürgernahe Justiz“. Auf den 

Plattformen Mastodon und 

Twitter erinnert der Gerichtshof 

jede Woche an prägende 

Ereignisse in den vergangenen 

70 Jahren seines Bestehens. 

#CJUEen70jours #CJEUin70days

Anhängigkeit der Klage   

RT France/Rat

Im Kontext des Ukrainekriegs 

und der vom Rat der 

Europäischen Union gegen 

Russland erlassenen Sanktionen 

geht der Sender RT France vor 

dem Gericht gegen das gegen 

ihn verhängte Sendeverbot vor 

(T-125/22).

Einführung der 

elektronischen Unterschrift

Im Zuge der Beschleunigung 

der Digitalisierung wird die 

qualifizierte elektronische 

Signatur verwendet, um Urteile 

und Beschlüsse des Gerichts zu 

unterzeichnen.

A  Ein Jahr in Bildern

März 
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April 

Anhängigkeit der Klage 

Hamoudi/Frontex 

Ein syrischer Staatsangehöriger 

fordert Schadensersatz von 

der Europäischen Agentur für 

die Grenz- und Küstenwache 

(Frontex) wegen ihres 

rechtswidrigen Handelns im 

Rahmen der Push-back-Aktion 

vom 28. und 29. April 2020 in  

der Ägäis (T-136/22)..

Streaming von mündlichen 

Verhandlungen des 

Gerichtshofs 

Der Gerichtshof weiht ein 

System des Streamings von 

mündlichen Verhandlungen, 

Urteilsverkündungen und der 

Verlesung von Schlussanträgen 

ein, damit jedermann 

unabhängig von seinem 

Wohnort an einer mündlichen 

Verhandlung teilnehmen kann.

Anhängigkeit der Klage 

Polen/Kommission 

Polen ficht vor dem Gericht 

die von der Kommission 

eingeleitete Einziehung des 

täglichen Zwangsgelds in Höhe 

von 500 000 Euro an, das der 

Gerichtshof (C-121/21 R) in der 

Rechtssache betreffend den 

Braunkohleabbau im „Tagebau 

Turów“ verhängt hatte (T-200/22 

und T-314/22).
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Mai

Anhängigkeit des 

Vorabentscheidungs-

ersuchens Tez Tour 

Im Kontext der Covid-19-

Pandemie ersucht der Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas 

(Litauen) den Gerichtshof um 

Auslegung der Richtlinie über 

Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen, um die 

Voraussetzungen für einen 

kostenfreien Rücktritt von einem 

Pauschalreisevertrag zu klären 

(C-299/22)..

Europatag 

Am Jahrestag der Schuman-

Erklärung empfängt der 

Gerichtshof die Bürger in  

Esch-sur-Alzette, der 

Kulturhauptstadt 2022. Auf 

den Wegen des europäischen 

Dorfes hören die Freiwilligen des 

Gerichtshofs den Bürgern zu und 

beantworten ihre Fragen. Auch 

in den sozialen Netzwerken  

EU Voice und Twitter 

werden unter den Hashtags 

#ECJDidYouKnow und #AskCuria 

Informationen, z. B. über die 

Bearbeitung von Rechtssachen, 

in Beantwortung der Fragen von 

Bürgern verbreitet.

Finale des „European Law 

Moot Court“ 

1988 zum ersten Mal 

veranstaltet, ist der European 

Law Moot Court der weltweit 

bedeutendste, auf das 

Unionsrecht spezialisierte 

Wettbewerb, bei dem eine 

Gerichtsverhandlung simuliert 

wird. 2022 gewinnt das Team  

der Universität Lund (Schweden).
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Juni

Würdigung der Richter 

Giovanni Falcone und Paolo 

Borsellino

Anlässlich des 30. Jahrestags 

des Todes der italienischen 

Antimafia-Richter Giovanni 

Falcone und Paolo Borsellino 

und zur Ehrung all derer, die 

den Rechtsstaat verteidigen, 

wird der Große Sitzungssaal des 

Gerichtshofs ausnahmsweise 

für eine Vorstellung des Stücks 

L’Ultima estate – Falcone e 

Borsellino trent’anni dopo von 

Claudio Fava genutzt.

Offizieller Besuch einer 

Delegation des Gerichtshofs 

in Kroatien

Mitglieder des Gerichtshofs 

treffen den Premierminister, 

Mitglieder der Regierung 

und die Präsidenten des 

Obersten Gerichtshofs und 

des Verfassungsgerichts 

Kroatiens. Auf einer Konferenz 

in Zagreb diskutieren sie die 

justizielle Zusammenarbeit, das 

Vorabentscheidungsverfahren, 

die Rolle der obersten 

Gerichte bei der Wahrung 

der Rechtseinheit, 

missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen und den 

Europäischen Haftbefehl.

Interinstitutionelle Tage 

der Innovation

Der Gerichtshof empfängt das 

Comité interinstitutionnel pour 

la transformation numérique 

(Interinstitutioneller Ausschuss 

für die digitale Transformation, 

CITN): Die Verantwortlichen der 

Unionsorgane für Technologie 

und Information tauschen 

sich über Fragen der digitalen 

Souveränität, der gemeinsamen 

Nutzung digitaler Ressourcen, 

der künstlichen Intelligenz und 

der Cybersicherheit aus.
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Juli 

Sitzung des Justiziellen 

Netzwerks der 

Europäischen Union ( JNEU)

Die Mitglieder des Justiziellen 

Netzwerks der Europäischen 

Union, das geschaffen wurde, 

um den Dialog zwischen den 

obersten Gerichten und den 

Verfassungsgerichten der 

Mitgliedstaaten zu fördern, 

kommen zusammen, um 

sich insbesondere über das 

Thema der bürgernahen Justiz 

auszutauschen.

Anhängigkeit des 

Vorabentscheidungs-

ersuchens RTL Nederland 

und RTL Nieuws

Der niederländische Minister für 

Justiz und Sicherheit verweigert 

aus Gründen der Vertraulichkeit 

dem Medienunternehmen 

RTL Nederland den Zugang 

zu Informationen über den 

Absturz des 2014 auf dem 

Flug MH17 über der Ukraine 

abgeschossenen Flugzeugs.  

Der Raad van State (Niederlande) 

fragt den Gerichtshof, ob diese 

Weigerung mit der Informations- 

und Meinungsäußerungsfreiheit 

vereinbar ist (C-451/22).

Besuch der Präsidentin 

der Hellenischen Republik 

Katerina Sakellaropoulou

Der Präsident und Mitglieder 

des Gerichtshofs empfangen 

die Präsidentin der 

Hellenischen Republik Katerina 

Sakellaropoulou zu einer 

Arbeitssitzung, bei der das 

Unionsorgan vorgestellt und die 

Vielsprachigkeit erläutert wird.

14 Jahresbericht 2022 - Jahresüberblick / Das Jahr 2022 auf einen Blick

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-451%252F22&for=&jge=&dates=&language=de&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&page=1&lg=&cid=1694012


September 

Besuch des Gerichtshofs in 

Rom

Die Mitglieder des Gerichtshofs 

und des italienischen 

Verfassungsgerichtshofs 

treffen sich in Rom, um 

sich über Themen wie die 

nationale Identität, die 

Gleichheit der Mitgliedstaaten 

nach den Verträgen, die 

Rechtsstaatlichkeit und die 

richterliche Unabhängigkeit 

sowie über den Vorrang des 

Unionsrechts auszutauschen.

Der Gerichtshof und die 

Gesundheitskrise

In seinem Prüfbericht begrüßt 

der Europäische Rechnungshof 

die Resilienz des Gerichtshofs 

während der Covid-19-

Pandemie, da dieser rasch und 

flexibel reagiert und sich auf die 

bereits getätigten Investitionen 

in die digitale Transformation 

gestützt hat.

Wahl des Präsidenten, 

des Vizepräsidenten und 

der Kammerpräsidenten 

des Gerichts und teilweise 

Neubesetzung des Gerichts

Anlässlich der teilweisen 

Neubesetzung des Gerichts 

wird Marc van der Woude 

(Niederlande) von seinen 

Richterkollegen für die Dauer 

von drei Jahren zum Präsidenten 

des Gerichts wiedergewählt. 

Auch Savvas Papasavvas 

(Zypern), der Vizepräsident des 

Gerichts, wird für drei Jahre 

wiedergewählt. Die Richter des 

Gerichts wählen aus ihrer Mitte 

die zehn Kammerpräsidenten für 

die Dauer von drei Jahren.
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November

Feierliche Übergabe der 

Sonderbriefmarke zum 

70-jährigen Bestehen des 

Gerichtshofs 

In Zusammenarbeit mit 

dem Gerichtshof gibt 

Post Luxembourg eine 

Sonderbriefmarke zum  

70. Jahrestag des Gerichtshofs 

heraus und setzt damit eine 

lange Tradition fort, wichtige 

Jahrestage des Gerichtshofs zu 

feiern.

Oktober

Tag der offenen Tür

Um die Öffentlichkeit für 

die Rolle des Gerichtshofs 

und die Werte der Union zu 

sensibilisieren, werden die 

Bürger am Tag der offenen 

Tür vom Personal und den 

Mitgliedern des Gerichtshofs 

empfangen. Sie erfahren, wie 

das Unionsorgan funktioniert, 

wie eine Rechtssache bearbeitet 

wird und wie die Dienststellen 

arbeiten.

Anhängigkeit des 

Vorabentscheidungs-

ersuchens Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl

Der Verwaltungsgerichtshof 

(Österreich) fragt, ob die 

Situation der Frauen in 

Afghanistan nach der 

Machtergreifung der Taliban eine 

Verfolgung darstellt, die einen 

Anspruch auf Anerkennung als 

Flüchtling begründet (C-608/22).
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Besuch einer Delegation 

des Obersten Gerichtshofs 

der Ukraine beim 

Gerichtshof

Der Gerichtshof empfängt 

eine Delegation des Obersten 

Gerichtshofs der Ukraine im 

Kontext des Verfahrens für den 

Beitritt dieses Landes  

zur Europäischen Union.  

Die Ukraine ist seit Juni 2022 

Beitrittskandidat. Das Treffen 

soll eine Zusammenarbeit der 

beiden Gerichte insbesondere 

hinsichtlich der Grundwerte der 

Union begründen.

Außerordentliches 

Richterforum

Der Gerichtshof veranstaltet für 

die diesjährige Ausgabe dieses 

jährlich stattfindenden Treffens 

ein spezielles Richterforum, 

an dem die Präsidenten und 

Präsidentinnen der obersten 

Gerichte der Mitgliedstaaten, 

die Präsidenten des EGMR und 

des EFTA-Gerichtshofs sowie 

ehemalige Mitglieder des 

Gerichtshofs teilnehmen.  

Zur Einführung in die 

Veranstaltung, die dem 

Thema „Eine bürgernahe 

Justiz“ gewidmet ist, wird ein 

Kurzfilm vorgeführt, der die 

Geschichte des Gerichtshofs 

u. a. mit Archivbildern, 

Auftritten von Mitgliedern des 

Unionsorgans und Interviews mit 

Rechtsprofessoren nachzeichnet.

Dezember

Feierliche Sitzung zum  

70. Jahrestag

Der Gerichtshof lädt die 

höchsten luxemburgischen 

Stellen, hochrangige Vertreter 

der Organe der Europäischen 

Union und die Teilnehmer 

des Richterforums zu einer 

live übertragenen feierlichen 

Sitzung ein, um der feierlichen 

Sitzung zur Konstituierung des 

Gerichtshofs der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl vor 70 Jahren zu gedenken.
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Konferenz „Erbauer 

Europas“

Die Feierlichkeiten enden mit 

einem interaktiven Treffen von 

Schülerinnen und Schülern der 

gymnasialen Oberstufe aus 

verschiedenen Mitgliedstaaten, 

die sich vor Ort befinden oder 

per Videokonferenz teilnehmen, 

mit hochrangigen Vertretern der 

europäischen Organe.
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B  Ein Jahr in Zahlen

Haushalt 2022:                       Mio. Euro

81 11Richter Generalanwälte

aus den

Mitgliedstaaten

27

60 % 40 %2 254
Beamte und sonstige 

Bedienstete Frauen Männer 

54 %
40 %

Beim Anteil von Frauen in Führungspositionen 
in der Verwaltung nimmt der Gerichtshof im 
Vergleich der europäischen Organe einen Platz 
im oberen Mittelfeld ein.

Mit Frauen besetzt sind:

		  �der Verwaltungsratsstellen

		�  der Stellen im (mittleren und höheren) 
Management

Das Unionsorgan im Jahr 2022

465

1 361 893
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neue Rechtssachen erledigte Rechtssachen anhängige Rechtssachen

in das Register der Kanzleien eingetragene 
Verfahrensschriftstücke173 288

Prozentsatz der über e-Curia eingereichten Verfahrensschriftstücke:

e-Curia e-Curia 

9 365 e-Curia-Zugangskonten

Gerichtshof Gericht

Durchschnittliche Verfahrensdauer: Monate16,3 
Monate beim Gerichtshof16,4 Monate beim Gericht16,2 

87 % 94 %

e-Curia ist eine EDV-Anwendung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union, die es 

den Vertretern der Parteien in den Verfahren 

vor dem Gerichtshof und dem Gericht sowie 

den nationalen Gerichten im Zusammenhang 

mit einem beim Gerichtshof eingereichten 

Vorabentscheidungsersuchen ermöglicht, 

Verfahrensschriftstücke auf ausschließlich 

elektronischem Wege mit den Kanzleien 

auszutauschen.

Das Gerichtsjahr (Gerichtshof und Gericht)

1 710 1 666 2 585

e-Curia: Informatik-Anwendung zum 

Austausch gerichtlicher Dokumente

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Die Sprachendienste

zu übersetzende Seiten

übersetzte Seiten

Als vielsprachiges Rechtsprechungsorgan muss der Gerichtshof in der Lage sein, eine Rechtssache 
unabhängig von der Amtssprache, in der sie anhängig gemacht wurde, zu bearbeiten. Er gewährleistet 
sodann die Verbreitung seiner Rechtsprechung in allen Amtssprachen der Union.

24

71

612

552

526

1 279 000

Verfahrenssprachen

Dolmetscher für mündliche  
Verhandlungen und Sitzungen

Sprachkombinationen

mündliche Verhandlungen und Sitzungen 
mit Simultanverdolmetschung

Rechts- und 
Sprachsachverständige 
für die Übersetzung von 
Schriftstücken

Beim Gerichtshof werden die Übersetzungen 

aufgrund einer zwingenden Sprachenregelung 

erstellt, die vorsieht, dass alle 24 Amtssprachen der 

Europäischen Union verwendet werden können. 

Die zu übersetzenden Schriftstücke sind juristische 

Texte mit sehr fachspezifischem Charakter. Deshalb 

beschäftigt der Sprachendienst des Gerichtshofs nur 

Rechts- und Sprachsachverständige mit vollständiger 

juristischer Ausbildung und gründlichen Kenntnissen 

von mindestens zwei Amtssprachen neben ihrer 

Muttersprache.

1 281 000

Vielsprachigkeit beim EuGH –  

Gewähr für den gleichen Zugang zur Justiz 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Rechtsprechungstätigkeit

2



A  Der Gerichtshof im Jahr 2022

Tätigkeit und Entwicklung des Gerichtshofs
Die Zusammensetzung des Gerichtshofs blieb im Jahr 2022 ebenso 

unverändert wie seine Satzung und die Verfahrensordnung, die seine 

Tätigkeit regeln.

Nach zwei Jahren, die durch die Coronakrise geprägt waren, konnte das 

Personal 2022 wieder in die Räumlichkeiten des Gerichtshofs und dieser 

zu seiner normalen Arbeitsweise zurückkehren, insbesondere was die 

Durchführung von mündlichen Verhandlungen betraf. Die durch die 

Gesundheitsschutzmaßnahmen der beiden vorangegangenen Jahre 

bedingten technologischen Entwicklungen wurden allerdings genutzt, um 

einige wichtige Projekte zu verwirklichen, mit denen die europäische Justiz 

den Bürgern nahegebracht werden soll.

Der Gerichtshof kann vor allem befasst werden mit

•	 Vorabentscheidungsersuchen

Hat ein nationales Gericht Zweifel hinsichtlich der Auslegung oder der Gültigkeit einer Unionvorschrift, setzt es das bei ihm 

anhängige Verfahren aus und ruft den Gerichtshof an. Nach dieser Klärung durch den Gerichtshof kann das nationale Gericht 

über den ihm vorliegenden Rechtsstreit befinden. Für Rechtssachen, in denen eine besonders rasche Antwort geboten ist (wenn 

es z. B. um Asyl, Grenzkontrollen oder Kindesentführungen geht), ist ein Eilvorabentscheidungsverfahren („PPU“) vorgesehen;

•	 Klagen, die gerichtet sind auf

•	 Nichtigerklärung eines Rechtsakts der Union (Nichtigkeitsklage) oder

•	 Feststellung, dass ein Mitgliedstaat gegen das Unionsrecht verstoßen hat (Vertragsverletzungsklage). Kommt der 

Mitgliedstaat dem Urteil, mit dem die Vertragsverletzung festgestellt wurde, nicht nach, kann eine zweite Klage wegen 

„doppelter Vertragsverletzung“ dazu führen, dass der Gerichtshof eine finanzielle Sanktion gegen den Mitgliedstaat 

verhängt;

•	 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts, auf die hin der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts aufheben kann;

•	 Ersuchen um ein Gutachten über die Vereinbarkeit einer Übereinkunft, die die Union mit einem Drittstaat oder einer 

internationalen Organisation schließen will, mit den Verträgen (eingereicht von einem Mitgliedstaat oder einem  

europäischen Organ). 

806
neue Rechtssachen

26 Jahresbericht 2022 - Jahresüberblick / Rechtsprechungstätigkeit



So bietet der Gerichtshof seit dem 26. April 2022 ein Streaming-System für 

mündliche Verhandlungen an, mit dem – nach dem Vorbild des 2021 lancierten 

Projekts der Fernbesuche – seine Dimension als „Bürgergerichtshof“, der 

für die breite Öffentlichkeit besser zugänglich ist, ausgebaut werden soll. 

Die Übertragungen sind so konzipiert, dass die Verhandlungen unter 

denselben Bedingungen verfolgt werden können, als wäre man physisch in 

Luxemburg im Gerichtssaal anwesend. In den Verhandlungen wird simultan 

in die Sprachen verdolmetscht, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der 

Verhandlung erforderlich sind.

Statistisch gesehen war auch 2022 ein Jahr intensiver Tätigkeit. 806 neue 

Rechtssachen wurden beim Gerichtshof anhängig gemacht. Wie in den 

Vorjahren handelt es sich dabei in erster Linie um Vorabentscheidungsersuchen 

(546 Rechtssachen) und Rechtsmittel (209 Rechtssachen), die damit gut 

93 % der 2022 insgesamt anhängig gemachten Rechtssachen ausmachen. 

Thematisch sind so vielfältige und sensible Bereiche wie die Wahrung der 

Grundwerte der Europäischen Union, der Schutz personenbezogener Daten, 

der Verbraucher- und der Umweltschutz, aber auch Steuern, Wettbewerb und 

staatliche Beihilfen betroffen. Darüber hinaus sind mehrere Rechtssachen 

anhängig gemacht worden, die mit der Gesundheitskrise oder dem Krieg 

in der Ukraine zu tun haben.

808 Rechtssachen sind von den verschiedenen Spruchkörpern des 

Gerichtshofs erledigt worden. Eine hohe Zahl (78) wurde von der Großen 

Kammer entschieden, und zwei Rechtssachen, in denen es um den 

Zusammenhang zwischen der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der 

Ausführung des Haushaltsplans der Union ging, wurden vom Plenum 

entschieden (Rechtssachen C-156/21, Ungarn/Parlament und Rat, und C-157/21, 

Polen/Parlament und Rat).

Da insbesondere über Rechtsmittel häufig in Form von Beschlüssen 

entschieden wurde, hält sich die Gesamtverfahrensdauer (16,4 Monate)  

ungefähr auf dem Niveau des Vorjahrs (16,6 Monate). Bei den 

Vorabentscheidungssachen ist allerdings wegen der zunehmenden 

Komplexität der dem Gerichtshof unterbreiteten Fragen ein Anstieg der 

Verfahrensdauer zu verzeichnen (17,3 Monate gegenüber 16,7 Monaten 

im Jahr 2021).

Rechtsmittel gegen 
Entscheidungen des Gerichts

Anträge auf Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe

209

6
Eine Partei, die außerstande ist, die Verfahrenskosten 

zu bestreiten, kann Prozesskostenhilfe beantragen.

546

37

5

35
2

Vorabentscheidungsverfahren,

            davon
Eilvorentscheidungsverfahren

Vertragsverletzungsklagen 
und

Klagen wegen „doppelter 
Vertragsverletzung“

Klagen,  
davon

Mitgliedstaaten, aus denen  
die meisten Ersuchen stammen:

Deutschland 98

Italien 63

Bulgarien 43

Spanien 41

Polen 39
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Am 31. Dezember 2022 waren beim Gerichtshof  

1 111 Rechtssachen anhängig, d. h. nur zwei weniger 

als am 31. Dezember 2021 (1 113 Rechtssachen).

In Anbetracht dieser Statistiken und des Umstands, 

dass das Gericht seit Juli 2022 aufgrund des 

Abschlusses der 2015 beschlossenen Reform des 

Gerichtssystems der Union über 54 Richter (zwei je 

Mitgliedstaaten) verfügt, hat der Gerichtshof dem 

Unionsgesetzgeber einen Antrag zur Änderung der 

Satzung übermittelt, der zwei Ziele hat. Zum einen 

soll erreicht werden, dass der Gerichtshof sich seine 

Fähigkeit bewahrt, Entscheidungen von hoher Qualität 

binnen angemessener Frist zu erlassen, und zum 

anderen, dass er sich auf seine zentralen Aufgaben 

als Verfassungsgericht und oberstes Gericht der Union 

konzentrieren kann.

Erstens zielt der Änderungsantrag darauf ab, dem 

Gericht die Zuständigkeit für Vorabentscheidungssachen 

in fünf klar abgegrenzten Sachgebieten zu übertragen, 

und zwar solchen, in denen selten Grundsatzfragen 

aufgeworfen werden, für die es einen umfangreichen 

Grundstock an Rechtsprechung des Gerichtshofs 

gibt und die außerdem zu einer hinreichend großen 

Zahl von Vorlagen führen, damit sich die geplante 

Übertragung auch tatsächlich auf die Arbeitsbelastung 

des Gerichtshofs auswirkt: das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem, die Verbrauchsteuern, 

den Zollkodex und die zolltarifliche Einreihung von 

Waren in die Kombinierte Nomenklatur, Ausgleichs- 

und Unterstützungsleistungen für Fahr- und 

Fluggäste sowie das System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten.

Die Zuständigkeit des Gerichts für die Entscheidung 

über ein Vorabentscheidungsersuchen bestünde 

vorbehaltlich der Möglichkeit für das Gericht, die 

Rechtssache an den Gerichtshof zu verweisen, wenn 

es der Auffassung ist, dass die Rechtssache eine 

Grundsatzentscheidung erfordert, die die Einheit 

oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren 

könnte. Der Gerichtshof hätte auch die Möglichkeit, 

die Entscheidung des Gerichts ausnahmsweise zu 

überprüfen, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die 

Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts berührt wird.

Zweitens zielt der Änderungsantrag vor dem 

Hintergrund einer steigenden Zahl von Rechtsmitteln 

gegen die Entscheidungen des Gerichts auf eine 

Ausweitung des am 1. Mai 2019 in Kraft getretenen 

Mechanismus der vorherigen Zulassung der 

Rechtsmittel (Art. 58a der Satzung) ab, damit die 

Effizienz des Rechtsmittelverfahrens gewahrt wird und 

der Gerichtshof sich auf die Rechtsmittel konzentrieren 

kann, die wichtige Rechtsfragen aufwerfen.

Diese Ausweitung würde Rechtsmittel gegen 

Entscheidungen des Gerichts er fassen, die 

sich auf Entscheidungen der unabhängigen 

Beschwerdekammern bestimmter Einrichtungen 

der Union beziehen, die beim Inkrafttreten von Art. 

58a der Satzung darin nicht genannt waren (z. B. die 

Eisenbahnagentur der Europäischen Union, die Agentur 

der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 

der Energieregulierungsbehörden, die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde, die Europäische Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde und die Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung).

Koen Lenaerts

Präsident des Gerichtshofs  

der Europäischen Union
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Eilvorabentscheidungsverfahren

Gutachten

Monate

Monate

Durchschnittliche Verfahrensdauer: 

Durchschnittliche Dauer der Eilvorabentscheidungsverfahren: 

Rechtsmittel gegen Entscheidungen  
des Gerichts, davon 

Klagen, davon 

564

1

16,4

4,5

196

36

7

38,

17 12festgestellte Vertragsverletzungen gegen

die zur Aufhebung der Entscheidung  
des Gerichts geführt haben

808
erledigte Rechtssachen

Vorabentscheidungsverfahren, davon 

Mitgliedstaaten
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1 111
anhängige Rechtssachen  
am 31. Dezember 2022

Wichtigste behandelte Sachgebiete

Angleichung von Rechtsvorschriften 89

Geistiges Eigentum 33

Institutionelles Recht 38

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 132

Sozialpolitik 73

Staatliche Beihilfen 58

Steuerwesen 80

Umwelt 46

Verbraucherschutz 77

Verkehr 49

Wettbewerb 64

Sehen Sie sich die detaillierten 

Statistiken des Gerichtshofs an
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Die Mitglieder des Gerichtshofs

2022 wurde kein neues  

Mitglied des Gerichtshofs 

ernannt.

Der Gerichtshof besteht aus 27 Richtern und elf Generalanwälten.

Die Richter und Generalanwälte werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten nach Anhörung eines Ausschusses, 

der die Aufgabe hat, eine Stellungnahme zur Eignung der vorgeschlagenen Bewerber für die Ausübung der fraglichen 

Ämter abzugeben, im gegenseitigen Einvernehmen ernannt. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre; Wiederernennung 

ist zulässig.

Sie sind unter Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für 

die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder sonst hervorragend befähigt sind.

Die Richter üben ihr Amt in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit aus.

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Die Richter und Generalanwälte ernennen 

den Kanzler für eine Amtszeit von sechs Jahren.

Die Generalanwälte legen in den ihnen zugewiesenen Rechtssachen 

in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit ein Rechtsgutachten 

vor, das „Schlussanträge“ genannt wird. Dieses Gutachten ist nicht 

verbindlich, bietet aber eine ergänzende Betrachtung des Gegenstands 

des Rechtsstreits.
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K. Lenaerts
Präsident

L. Bay Larsen
Vizepräsident

A. Arabadjiev
Präsident der  
Ersten Kammer

A. Prechal
Präsidentin der 
Zweiten Kammer

K. Jürimäe
Präsidentin der  
Dritten Kammer

C. Lycourgos 
Präsident der  
Vierten Kammer

E. Regan 
Präsident der  
Fünften Kammer

M. Szpunar
Erster Generalanwalt

M. Safjan 
Präsident der  
Achten Kammer 

P. G. Xuereb
Präsident der  
Sechsten Kammer

L. S. Rossi
Präsidentin der 
Neunten Kammer

D. Gratsias
Präsident der  
Zehnten Kammer

M. L. Arastey  
Sahún
Präsidentin der 
Siebten Kammer

J. Kokott
Generalanwältin

M. Ilešič
Richter 

J.-C. Bonichot
Richter 

T. von Danwitz
Richter

S. Rodin
Richter

F. Biltgen
Richter

M. Campos 
Sánchez-  
Bordona
Generalanwalt
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N. J. Cardoso  
da Silva Piçarra
Richter 

G. Pitruzzella
Generalanwalt

I. Jarukaitis
Richter

P. Pikamäe
Generalanwalt

A. Kumin
Richter 

N. Jääskinen
Richter

N. Wahl
Richter 

J. Richard  
de la Tour
Generalanwalt

A. Rantos
Generalanwalt

I. Ziemele
Richterin 

J. Passer
Richter

A. M. Collins
Generalanwalt

M. Gavalec
Richter

N. Emiliou
Generalanwalt

Z. Csehi
Richter

O. Spineanu- 
Matei
Richterin

T. Ćapeta
Generalanwältin

L. Medina
Generalanwältin

A. Calot Escobar
Kanzler

Protokollarische Reihenfolge ab dem 07.10.2022
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B  Das Gericht im Jahr 2022

Das Gericht entscheidet im ersten Rechtszug über Klagen von natürlichen oder juristischen Personen, wenn sie 

individuell und unmittelbar betroffen sind (Einzelpersonen, Gesellschaften, Vereinigungen etc.), und Mitgliedstaaten 

gegen Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union sowie über Klagen auf Ersatz 

eines von den Organen oder ihren Bediensteten verursachten Schadens.

Eine große Zahl der Streitsachen ist wirtschaftlicher Natur: geistiges Eigentum (Marken, Muster und Modelle der 

Europäischen Union), Wettbewerb, staatliche Beihilfen sowie Banken- und Finanzaufsicht.

Das Gericht ist auch für die Entscheidung über die dienstrechtlichen Streitigkeiten zwischen der Europäischen Union und 

ihren Bediensteten zuständig.

Gegen die Entscheidungen des Gerichts kann beim Gerichtshof ein Rechtsmittel eingelegt werden, das auf 

Rechtsfragen beschränkt ist. In Rechtssachen, die bereits zweifach geprüft worden sind (durch eine unabhängige 

Beschwerdekammer, dann durch das Gericht), lässt der Gerichtshof das Rechtsmittel nur dann zu, wenn damit eine für  

die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird.

904
neue Rechtssachen

Tätigkeit und Entwicklung des Gerichts
Im Jahr 2022 kehrte der Krieg auf unseren Kontinent zurück. Dieses furchtbare 

Ereignis muss für alle Europäer Anlass sein, sich bewusst zu machen, 

dass der Frieden niemals als selbstverständlich betrachtet werden darf, 

sondern dass wir uns alle ständig dafür einsetzen müssen. Dazu leistet 

der Gerichtshof der Europäischen Union einen wichtigen Beitrag. Denn die 

Aufgabe des Gerichtshofs und des Gerichts besteht darin, sicherzustellen, 

dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt und die Menschenwürde geschützt 

wird. In der Union werden Konflikte nicht mit Drohungen und Waffen 

gelöst, sondern durch Gespräche und das Recht. Vor diesem Hintergrund 

ist das Gericht u. a. aufgerufen, bisweilen binnen sehr kurzer Fristen über 

die Rechtmäßigkeit restriktiver Maßnahmen zu entscheiden, die die Union 

gegenüber Personen und Einrichtungen im Zusammenhang mit den von der 

Russischen Föderation seit Februar 2022 geführten Angriffen erlassen hat. 

Das Urteil der Großen Kammer des Gerichts in der Rechtssache RT France/Rat 

konnte im beschleunigten Verfahren nur fünf Monate nach Klageerhebung 

ergehen. Bis heute wurden 70 Rechtssachen anhängig gemacht, die restriktive 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt betreffen.  

Es gereicht unserer Union zur Ehre, dass solche Maßnahmen nicht durch 

Willkür gekennzeichnet, sondern Gegenstand einer Kontrolle durch 

unabhängige und unparteiische Richter sind.
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54

792

Anträge auf Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe

Klagen, davon

Mehr denn je spiegeln die beim Gericht anhängig gemachten Rechtssachen 

die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen unser 

Kontinent konfrontiert ist. Neben den restriktiven Maßnahmen, die nicht 

nur die Aggression gegen die Ukraine betreffen, sind es insbesondere die 

wettbewerbsrechtliche Regulierung der mächtigen Internetunternehmen 

und der Rahmen für staatliche Beihilfen, vor allem im Bereich Steuern und in 

den Sektoren Energie und Umwelt, die hier in Rede stehen. Es geht aber auch 

um das Banken- und Finanzrecht, den Schutz personenbezogener Daten, 

die gemeinsame Handelspolitik oder die Regulierung der Energiemärkte. 

Angesichts der jüngsten legislativen Entwicklungen und des von immer 

größeren Spannungen geprägten internationalen Kontexts könnte es sein, 

dass die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Handlungen der Unionsorgane 

in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird.

Eines ist jedoch klar: Das Gericht ist sich seiner Verantwortung vollauf 

bewusst, und es verfügt über die insoweit erforderlichen Ressourcen.  

Im vergangenen Jahr hat es acht neue Mitglieder aufgenommen, wodurch 

die mit der Verordnung 2015/2422 eingeleitete Reform abgeschlossen wird. 

Das Gericht verfügt mit seinen nunmehr 54 Mitgliedern endlich über zwei 

Richter je Mitgliedstaat. Mit Blick auf den neuen Dreijahreszeitraum, der im 

September 2022 begonnen hat, hat es aber auch eingehendere Überlegungen 

zu seiner Organisation und seinen Arbeitsmethoden angestellt und dabei den 

Schwerpunkt auf die Vertiefung der gerichtlichen Kontrolle, die Begleitung 

der Parteien während des gesamten Verfahrens und die Verfahrensdauer 

(durchschnittlich 16,2 Monate im Jahr 2022) gelegt. Das so verstärkte und 

neuorganisierte Gericht hat sich das Ziel gesteckt, Entscheidungen von hoher 

Qualität zu erlassen, die für den Rechtsuchenden verständlich sind und 

innerhalb von Fristen ergehen, die den heutigen Erwartungen entsprechen.

Das Gerichtssystem der Union muss sich kontinuierlich an die 

Herausforderungen unserer Zeit anpassen. Der Gerichtshof hat daher im 

November 2022 einen Legislativantrag gestellt, der u. a. darauf abzielt, 

die besonderen Sachgebiete zu bestimmen, in denen das Gericht für 

die Entscheidung über von mitgliedstaatlichen Gerichten vorgelegte 

Vorabentscheidungsersuchen zuständig sein könnte (Art. 256 AEUV).  

Das Gericht steht bereit, um den Gerichtshof, der eine steigende 

Arbeitsbelastung zu bewältigen hat, zu unterstützen. Es war eng in die 

Überlegungen eingebunden, die zu dieser Initiative geführt haben, und 

bereitet seine Umsetzung vor.

Marc van der Woude 

Präsident des Gerichts

Eine Partei, die außerstande 

ist, die Verfahrenskosten 

zu bestreiten, kann 

Prozesskostenhilfe 

beantragen.

Staatliche Beihilfen 
und Wettbewerb

76

Geistiges und 
gewerbliches 

Eigentum
270

Öffentlicher Dienst 
der EU

66

Sonstige Klagen 
(davon 21 von den 

Mitgliedstaaten 
erhobene Klagen)

380
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Staatliche Beihilfen und Wettbewerb

Öffentlicher Dienst der EU

Geistiges und gewerbliches Eigentum 

Sonstige Klagen

MonateDurchschnittliche Verfahrensdauer:

Anteil der mit Rechtsmitteln beim Gerichtshof angefochtenen Entscheidungen:

760

16,2

26 %

87

103
291

279

858
erledigte Rechtssachen

Klagen, davon
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1 474
anhängige Rechtssachen  
(am 31. Dezember 2022)

Wichtigste behandelte Sachgebiete:

Geistiges und gewerbliches Eigentum 299

Landwirtschaft 30

Öffentliche Aufträge 22

Restriktive Maßnahmen 122

Staatliche Beihilfen 293

Statut der Beamten der EU 96

Umwelt 22

Wettbewerb 65

Wirtschafts- und Währungspolitik 204

Zugang zu Dokumenten	 30

Sehen Sie sich die detaillierten 

Statistiken an
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Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung

Beim Gericht wie auch anderswo jagt eine Nachricht die andere. 

Während die durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Streitigkeiten 

das Gericht weiterhin auf neues Terrain führen, wie das Urteil  

Roos u. a./Parlament vom 27. April 2022 (T-710/21, T-722/21 und T-723/21)  

zeigt, in dem erstmals die Rechtmäßigkeit bestimmter Beschränkungen 

geprüft wurde, die die Organe der Europäischen Union zum Schutz 

der Gesundheit ihres Personals festgelegt hatten, entstand mit dem 

militärischen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine am 

24. Februar 2022 ein neuer Streitherd. In seinem Urteil RT France/Rat  

vom 27. Juli 2022 (T-125/22) hat das Gericht (Große Kammer) – erstmals 

im beschleunigten Verfahren – über die Rechtmäßigkeit restriktiver 

Maßnahmen des Rates befunden, mit denen die Verbreitung 

audiovisueller Inhalte verboten wurde.

Das aktuelle Geschehen, so drängend es auch sein mag, sollte jedoch 

nicht von den zahlreichen Fortentwicklungen ablenken, die es auf 

klassischeren Gebieten der Rechtsprechung des Gerichts gegeben hat.

So hat sich das Gericht, was das institutionelle Recht angeht, im 

Urteil Verelst/Rat vom 12. Januar 2022 (T-647/20) erstmals mit der 

Frage der Rechtmäßigkeit des Durchführungsbeschlusses 2020/1117 

zur Ernennung der Europäischen Staatsanwälte der Europäischen 

Staatsanwaltschaft beschäftigt, der gemäß der Verordnung 2017/1939 

zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung 

dieser Staatsanwaltschaft erlassen wurde. Im Zuge seiner Prüfung 

ist es zu dem Schluss gelangt, dass der Rat bei der Beurteilung 

und dem Vergleich der Verdienste der Bewerber um das Amt des 

Europäischen Staatsanwalts eines Mitgliedstaats über ein weites 

Ermessen verfügt und dass im vorliegenden Fall bei der Auswahl 

und der Ernennung des erfolgreichen Bewerbers die Grenzen dieses 

weiten Ermessens eingehalten worden seien. Auf dem Gebiet des 

öffentlichen Auftragswesens hat das Gericht im Urteil Leonardo/Frontex 

vom 26. Januar 2022 (T-849/19) die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage 

geprüft, die sich gegen eine Auftragsbekanntmachung und deren 

Anhänge richtete und von einem Unternehmen erhoben worden 

war, das sich nicht an der durch diese Bekanntmachung organisierten 

Ausschreibung beteiligt hatte. Das Gericht hat in erweiterter Besetzung 
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entschieden, dass ein Unternehmen, das nachweisen kann, dass seine Teilnahme an einem Ausschreibungsverfahren 

durch die Vorschriften der Verdingungsunterlagen unmöglich gemacht wurde, ein Interesse daran haben kann, 

gegen mehrere Dokumente eines Auftrags vorzugehen. Schließlich hat sich das Gericht auf dem Gebiet des 

Wettbewerbs im Urteil Illumina/Kommission vom 13. Juli 2022 (T-227/21) erstmals zu der Frage geäußert, ob der 

in Art. 22 der Verordnung Nr. 139/2004 über die Fusionskontrolle vorgesehene Verweisungsmechanismus auf 

einen Zusammenschluss anwendbar ist, der in dem Mitgliedstaat, der seine Verweisung beantragt hat, zwar nicht 

angemeldet zu werden brauchte, der aber den Erwerb eines Unternehmens beinhaltet, dessen Bedeutung für den 

Wettbewerb sich nicht in seinem Umsatz widerspiegelt. Im vorliegenden Fall hat das Gericht grundsätzlich erlaubt, 

dass sich die Kommission in einer solchen Situation für zuständig erklären kann.

Savvas S. Papasavvas 

Vizepräsident des Gerichts
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Die Mitglieder des Gerichts

Im Januar 2022 haben Ioannis 

Dimitrakopoulos (Griechenland), 

Damjan Kukovec (Slowenien) 

und Suzanne Kingston (Irland) 

ihr Amt als Richter am Gericht 

angetreten.

Im Juli 2022 haben Tihamér Tóth 

(Ungarn) und Beatrix Ricziová 

(Slowakei) ihr Amt als Richter 

am Gericht angetreten.

Im September 2022 haben 

Elisabeth Tichy-Fisslberger 

(Österreich), William Valasidis 

(Griechenland) und Steven 

Verschuur (Niederlande) ihr 

Amt als Richter am Gericht 

angetreten

Das Gericht besteht aus zwei Richtern je Mitgliedstaat.

Zu Richtern sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung 

zur Ausübung hoher richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im 

gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung eines Ausschusses, der die Aufgabe hat, eine Stellungnahme zur Eignung 

der vorgeschlagenen Bewerber abzugeben, im gegenseitigen Einvernehmen ernannt. Ihre Amtszeit beträgt sechs 

Jahre; Wiederernennung ist zulässig. Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten und den Vizepräsidenten 

für die Dauer von drei Jahren. Sie ernennen den Kanzler für eine Amtszeit von sechs Jahren.

Sie üben ihr Amt in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit aus.
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M. van der Woude
Präsident

S. S. Papasavvas
Vizepräsident

D. Spielmann
Präsident der  
Ersten Kammer

A. Marcoulli
Präsidentin der 
Zweiten Kammer

F. Schalin
Präsident der  
Dritten Kammer

R. da Silva  
Passos 
Präsident der  
Vierten Kammer

J. Svenningsen 
Präsident der  
Fünften Kammer

M. J. Costeira
Präsidentin der 
Sechsten Kammer

K. Kowalik-
Bańczyk
Präsidentin der 
Siebten Kammer

A. Kornezov
Präsident der  
Achten Kammer

L. Truchot
Präsident der 
Neunten Kammer

O. Porchia
Präsidentin der 
Zehnten Kammer

M. Jaeger
Richter
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Richter
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Protokollarische Reihenfolge ab dem 19.09.2022
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Richter
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Richter
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Rechtsstaatlichkeit

Sie ist ein Grundwert der Union, der Folgendes 

umfasst:

– �Grundsatz der Rechtmäßigkeit, der einen 

transparenten, rechenschaftspflichtigen, 

demokratischen und pluralistischen 

Gesetzgebungsprozess voraussetzt;

– Grundsatz der Rechtssicherheit;

– �Verbot der willkürlichen Ausübung von 

Hoheitsgewalt;

– �Grundsatz des wirksamen Rechtsschutzes 

(Zugang zu einer unabhängigen und 

unparteiischen Justiz);

– Grundsatz der Gewaltenteilung;

– �Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der 

Gleichheit vor dem Gesetz.

Die Union hat eine neue Konditionalitätsregelung erlassen, 

um ihren Haushalt und ihre finanziellen Interessen vor 

Beeinträchtigungen zu schützen, die sich aus Verstößen gegen 

die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit – eines Grundwerts 

der Union – ergeben.

Diese mit der Verordnung 2020/2092 des Europäischen 

Parlaments und des Rates eingeführte Regelung macht den 

Erhalt von Mitteln aus dem Unionshaushalt davon abhängig, 

dass die Mitgliedstaaten die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 

einhalten. Gemäß der Verordnung kann der Rat nach 

einer von der Kommission durchgeführten Untersuchung 

Maßnahmen – wie etwa die Aussetzung von Zahlungen 

oder Finanzkorrekturen – ergreifen, um den Haushalt und 

die finanziellen Interessen der Union zu schützen, wenn sie 

durch solche Verstöße beeinträchtigt zu werden drohen.

Diese Verordnung wurde von Ungarn und Polen beim 

Gerichtshof angefochten. Wegen der besonderen Bedeutung 

der Rechtssachen hat der Gerichtshof als Plenum über die 

Klagen entschieden.

Am 16. Februar 2022 hat der Gerichtshof die Klagen Ungarns 

und Polens abgewiesen.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass sich die Union auf Werte 

gründet, die den Mitgliedstaaten gemeinsam sind, darunter 

die Rechtsstaatlichkeit. Diese gemeinsamen Werte geben der 

Union als Rechtsgemeinschaft schlechthin ihr Gepräge und 

wurden von allen Mitgliedstaaten bei ihrem Beitritt zur Union 

C  Rechtsprechung im Jahr 2022

Fokus  �Die Verordnung, die die Zahlung von EU-Mitteln an die 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit knüpft, ist gültig

Urteile Ungarn/Parlament und Rat und Polen/Parlament und Rat vom  
16. Februar 2022 (C-156/21 und C-157/21)
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Art. 7 EUV

Diese Bestimmung beschreibt das Verfahren, 

nach dem bei einer schwerwiegenden 

und anhaltenden Verletzung der in Art. 

2 EUV genannten, den Mitgliedstaaten 

gemeinsamen Werte wie z. B. der 

Rechtsstaatlichkeit bestimmte Rechte, die 

sich aus der Anwendung der Verträge auf 

einen Mitgliedstaat herleiten, ausgesetzt 

werden können. Ungarn und Polen machten 

geltend, dass die Konditionalitätsregelung 

durch die Einführung eines Parallelverfahrens 

eine rechtswidrige Umgehung der 

spezifischen Voraussetzungen ermögliche, 

unter denen ein Mitgliedstaat nach Art. 7 EUV 

mit einer Sanktion belegt werden könne.

Zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit sind bereits 

zahlreiche Urteile des Gerichtshofs ergangen, wie 

beispielsweise:

– �Urteil Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

(Richterliche Unabhängigkeit – Kürzung der 

Bezüge im nationalen öffentlichen Dienst) vom  

27. Februar 2018 (C-64/16);

– �Urteil Kommission/Polen (Disziplinarordnung 

für Richter – Beschränkung des Rechts und 

der Pflicht der nationalen Gerichte, sich mit 

Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof 

zu wenden) vom 15. Juli 2021 (C-791/19);

– �Urteil Repubblika (Unabhängigkeit der Richter 

eines Mitgliedstaats – Ernennungsverfahren – 

Befugnisse des Premierministers – Mitwirkung 

eines Ausschusses für Ernennungen im 

Justizwesen) vom 20. April 2021 (C-896/19).

anerkannt. Die Wahrung der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 

stellt daher für die Mitgliedstaaten eine Ergebnispflicht dar, 

die sich unmittelbar aus ihrer Zugehörigkeit zur Union ergibt, 

und ist eine Voraussetzung für den Genuss aller Rechte, die 

sich aus der Anwendung der Verträge ergeben.

Die finanziellen Interessen der Union können durch 

in einem Mitgliedstaat begangene Verstöße gegen die 

Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit schwer beeinträchtigt 

werden. Die Mitgliedstaaten können eine wirtschaftliche 

Haushaltsführung nur gewährleisten, wenn die Behörden 

im Einklang mit dem Gesetz handeln, Gesetzesverstöße 

wirksam verfolgt werden und willkürliche oder unrechtmäßige 

Entscheidungen von Behörden einer wirksamen Kontrolle 

durch eine unabhängige und unparteiische Justiz unterliegen. 

Die Union muss daher in der Lage sein, ihre finanziellen 

Interessen zu schützen, insbesondere durch Maßnahmen 

zum Schutz des Unionshaushalts. Der Gerichtshof stellt daher 

fest, dass die mit der angefochtenen Verordnung eingeführte 

Regelung unter die Haushaltsvorschriften fällt, in denen 

insbesondere die Ausführung des Haushaltsplans geregelt ist 

(Art. 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union [AEUV]). Die Verordnung ist damit auf die zutreffende 

Rechtsgrundlage gestützt.

Der Gerichtshof führt außerdem zu bestimmten Argumenten 

Ungarns und Polens aus, dass der Konditionalitätsmechanismus 

nicht das in Art. 7 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) vorgesehene Verfahren umgeht. Die beiden Verfahren 

verfolgen unterschiedliche Ziele und haben unterschiedliche 

Gegenstände. Insbesondere können nach Art. 7 EUV 

schwerwiegende und anhaltende Verletzungen eines der 

Grundwerte der Union oder die eindeutige Gefahr einer solchen 

Verletzung geahndet werden, während die angefochtene 

Verordnung nur auf Verstöße gegen die Grundsätze der 

Rechtsstaatlichkeit anwendbar ist, und auch nur dann, wenn 

hinreichende Gründe für die Feststellung vorliegen, dass die 

Verstöße Auswirkungen auf den Haushalt haben.
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Grundsatz der Rechtssicherheit

Dieser Grundsatz gebietet, dass Rechtsvorschriften – vor allem dann, wenn sie 

nachteilige Folgen haben können – klar und bestimmt sowie in ihrer Anwendung für 

den Einzelnen vorhersehbar sind. Eine Regelung muss es den Betroffenen daher 

ermöglichen, ihre Rechte und Pflichten eindeutig zu erkennen und sich darauf 

einzustellen.

Der Gerichtshof weist auch das Vorbringen zurück, wonach die Grundsätze der 

Rechtsstaatlichkeit im Unionsrecht keinen konkreten sachlichen Inhalt hätten.  

Denn diese Grundsätze sind in seiner Rechtsprechung umfänglich konkretisiert 

worden und werden somit in der Unionsrechtsordnung präzisiert. Sie gehen 

auf gemeinsame Werte zurück, die von den Mitgliedstaaten in ihren eigenen 

Rechtsordnungen anerkannt und angewandt werden. Daher sind die Mitgliedstaaten 

in der Lage, den Wesensgehalt der einzelnen Grundsätze und die aus ihnen 

folgenden Erfordernisse hinreichend genau zu bestimmen.

Schließlich setzt die Durchführung des Konditionalitätsmechanismus voraus, 

dass ein echter Zusammenhang zwischen dem Verstoß gegen einen Grundsatz 

der Rechtsstaatlichkeit und einer Beeinträchtigung bzw. ernsthaft drohenden 

Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Führung des Unionshaushalts festgestellt wird. 

Außerdem sind strenge Verfahrenserfordernisse vorgesehen, die die Kommission 

zu beachten hat. Ungarn und Polen können somit nicht geltend machen, dass 

der Kommission und dem Rat zu weitreichende Befugnisse eingeräumt worden 

seien. Der Gerichtshof stellt daher fest, dass die angefochtene Verordnung den 

Erfordernissen des Grundsatzes der Rechtssicherheit genügt.
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Fokus  �Die Klagebefugnis von Umweltvereinigungen

Urteil Deutsche Umwelthilfe (Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen) vom  
8. November 2022 (C-873/19)

Zum Schutz der Umwelt und zur Verbesserung der Luftqualität verbietet die 

EU-Verordnung über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen die Verwendung 

von Vorrichtungen, die auf das System zur Kontrolle der Schadstoffemissionen 

einwirken, um dessen Wirksamkeit zu verringern („Abschalteinrichtungen“).  

Von diesem Verbot gibt es jedoch drei Ausnahmen, darunter diejenige, die den Fall 

betrifft, dass „die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder 

Unfall zu schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten“.

Die Deutsche Umwelthilfe, eine deutsche Umweltvereinigung, ist der Ansicht, dass 

das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gegen das fragliche Verbot verstoßen hat, indem es 

für bestimmte Fahrzeuge der Marke Volkswagen die Verwendung einer Software 

genehmigt hat, die die Rückführung von Schadstoffen, insbesondere Stickoxid 

(NOx), verringert. Mit dieser Software, die ein sogenanntes „Thermofenster“ 

festlegt, ließ sich die Abgasreinigungsrate an die Außentemperatur anpassen. 

Die Software hatte daher zur Folge, dass das Abgasrückführungssystem nur dann 

voll wirksam war, wenn die Umgebungstemperatur über 15 Grad Celsius lag. 

Im Jahr 2018 hatte die Jahresdurchschnittstemperatur in Deutschland aber nur  

10,4 Grad Celsius betragen.

Die Deutsche Umwelthilfe focht die Zulassung vor einem deutschen Gericht an, 

das sich an den Gerichtshof gewandt hat, um zwei Fragen klären zu lassen.

1. �Das deutsche Gericht führt aus, dass die Deutsche Umwelthilfe nach deutschem 

Recht keine Möglichkeit habe, eine Klage gegen die vom KBA erteilte Zulassung 

zu erheben, weil die EU-Verordnung, auf die sie sich berufe, nicht dem 

Individualschutz einzelner Bürger diene. Es fragt den Gerichtshof, ob dies mit 

dem Übereinkommen von Aarhus und dem in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union garantierten Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 

vereinbar ist.

In seinem Urteil vom 8. November 2022 entscheidet der Gerichtshof, dass 

nach dem Übereinkommen von Aarhus in Verbindung mit der Charta eine 

Umweltvereinigung, die zur Einlegung von Rechtsbehelfen berechtigt ist,  
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nicht die Möglichkeit genommen werden darf, die Einhaltung bestimmter unionsrechtlicher Vorschriften im 

Bereich des Umweltschutzes von den nationalen Gerichten überprüfen zu lassen. Eine solche Umweltvereinigung 

muss daher die Zulassung von Abschalteinrichtungen vor Gericht anfechten können.

2. �Das deutsche Gericht fragt außerdem, ob die „Notwendigkeit“ des „Thermofensters“, die dessen Verwendung zum 

Schutz des Motors oder zur Gewährleistung des sicheren Betriebs des Fahrzeugs ausnahmsweise rechtfertigen 

würde, anhand des aktuellen Standes der Technik im Zeitpunkt der Erteilung der Typgenehmigung zu beurteilen 

ist oder ob weitere Umstände zu berücksichtigen sind.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass eine Abschalteinrichtung wie ein „Thermofenster“ ausnahmsweise 

gerechtfertigt sein kann, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• �Sie muss ausschließlich notwendig sein, um die durch eine Fehlfunktion eines Bauteils des 

Abgasrückführungssystems verursachten unmittelbaren Risiken für den Motor in Form von Beschädigung 

oder Unfall zu vermeiden;

• �die Risiken müssen so schwer wiegen, dass sie eine konkrete Gefahr beim Betrieb des Fahrzeugs darstellen;

• �zum Zeitpunkt der Zulassung dieser Einrichtung oder des mit ihr ausgestatteten Fahrzeugs besteht keine 

andere technische Lösung, mit der sich diese Risiken abwenden lassen.

Schließlich ist, selbst wenn diese Notwendigkeit nachgewiesen ist, die Abschalteinrichtung auf jeden Fall  

zu verbieten, wenn sie so konstruiert ist, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen den überwiegenden 

Teil des Jahres aktiviert ist. Denn in diesem Fall käme die Ausnahme öfter zur Anwendung als das Verbot, was zu 

einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des Grundsatzes der Begrenzung der NOx-Emissionen führen würde.

Der Gerichtshof entscheidet regelmäßig in Rechtssachen im Bereich der Umwelt. Als Beispiele aus jüngerer 

Zeit lassen sich anführen:

– �Urteil „Ville de Paris u. a.“ (Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen – Stickstoffoxidemissionen – 

Prüfverfahren zur Messung von Emissionen in der Betriebspraxis) vom 13. Januar 2022 (C-177/19 P u. a.);

– �Urteile GSMB Invest, Volkswagen und Porsche Inter Auto und Volkswagen (Dieselfahrzeuge – Stickstoffoxid 

(NOx)-Emissionen – Verbotene Abschalteinrichtungen – „Thermofenster“) vom 14. Juli 2022 (C-128/20 u. a.);

– �Urteil Kommission/Spanien (Grenzwerte – NO2) vom 22. Dezember 2022 (C-125/20);

– �Urteil Ministre de la Transition écologique und Premier ministre (Haftung des Staates für die 

Luftverschmutzung) vom 22. Dezember 2022 (C-61/21).
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Fokus  �Recht auf Vergessenwerden versus Recht auf 
Information

Urteil Google (Auslistung eines angeblich unrichtigen Inhalts) vom  
8. Dezember 2022 (C-460/20) Der Schutz personenbezogener Daten ist auf Ebene der 

Europäischen Union in der Datenschutz-Grundverordnung 

geregelt.

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist jedoch 

kein uneingeschränktes Recht. Es muss gemäß dem 

Verhältnismäßigkeitsprinzip gegen andere Grundrechte 

abgewogen werden. Zu diesen anderen Grundrechten gehört 

die Informationsfreiheit.

Im Urteil Google vom 8. Dezember 2022 hat der Gerichtshof 

auf die Bedeutung dieser Abwägung hingewiesen und sie in 

Beantwortung einer Frage des deutschen Bundesgerichtshofs 

zum Recht auf Vergessenwerden vorgenommen.

Der Rechtsstreit betraf zwei Geschäftsführer einer Gruppe von 

Investmentgesellschaften, die Google aufgefordert hatten, aus 

den Ergebnissen einer anhand ihrer Namen durchgeführten 

Suche die Links zu bestimmten Artikeln auszulisten, die das 

Anlagemodell dieser Gruppe kritisch darstellten. Sie machen 

geltend, dass diese Artikel unrichtige Behauptungen enthielten. 

Ferner hatten sie gefordert, dass Fotos von ihnen, die in Gestalt 

von Vorschaubildern („thumbnails“) ohne Kontext angezeigt 

werden, in der Übersicht dieser Ergebnisse gelöscht werden.

Google lehnte es ab, dem Folge zu leisten, und wies darauf 

hin, dass diese Artikel und Fotos in einem beruflichen Kontext 

stünden und dass nicht klar gewesen sei, ob die in diesen 

Artikeln enthaltenen Informationen unrichtig seien.

Der mit dem Rechtsstreit befasste Bundesgerichtshof hat den 

Gerichtshof darum ersucht, die DSGVO im Licht der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union auszulegen. Denn 

diese Verordnung sieht ausdrücklich vor, dass das Recht 

auf Vergessenwerden nicht besteht, wenn die fragliche 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die DSGVO, die seit 2018 gilt, gibt den Bürgern 

mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen 

Daten und nimmt diejenigen, in deren Besitz sich 

die Daten befinden, in die Verantwortung.

Zu den in der DSGVO verankerten Rechten 

gehören:

– �das Recht auf Information über die 

Verarbeitung der Daten;

– �das Recht auf Zugang zu den gehaltenen 

Daten;

– �das Recht auf Berichtigung unrichtiger oder 

unvollständiger Daten;

– �das Recht auf Löschung von Daten, die auf 

rechtswidrige Weise verarbeitet wurden oder 

für die Zwecke ihrer Verarbeitung nicht mehr 

notwendig sind (besser bekannt als das  

„Recht auf Vergessenwerden“);

– �das Recht auf Datenübertragbarkeit (Zugriff 

auf die Daten, die einem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen bereitgestellt wurden).

52 Jahresbericht 2022 - Jahresüberblick / Rechtsprechungstätigkeit

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220197de.pdf


Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die Ausübung des Rechts 

auf freie Information erforderlich ist.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass das Recht auf Schutz der 

Privatsphäre und auf Schutz personenbezogener Daten im Allgemeinen 

gegenüber dem berechtigten Interesse der Internetnutzer an Zugang 

zu der Information überwiegt. Wie der Ausgleich vorzunehmen ist, hängt 

aber davon ab, um welche Art von Information es sich handelt und wie 

sensibel diese für das Privatleben der betroffenen Person ist. Auch auf das 

Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu der Information kommt es an. 

Dieses Interesse kann je nach der Rolle, die die Person im öffentlichen 

Leben spielt, variieren.

Allerdings kann das Recht auf freie Meinungsäußerung und Information dann 

nicht berücksichtigt werden, wenn zumindest ein (nicht unbedeutender) 

Teil der in dem aufgelisteten Inhalt stehenden Informationen unrichtig ist.

Wird eine Auslistung gefordert, obliegen dem Betreiber der Suchmaschine 

bestimmte Verpflichtungen:

•	� Er muss prüfen, ob ein Inhalt in der Ergebnisübersicht der über seine 

Suchmaschine durchgeführten Suche verbleiben kann. Werden mit 

dem Antrag hinreichende Nachweise vorgelegt, muss der Betreiber 

dem Antrag nachkommen.

•	� Ergibt sich aus dem Antrag nicht offensichtlich, dass die Informationen 

unrichtig sind, ist der Betreiber nicht zur Löschung verpflichtet. In 

diesem Fall muss sich der Antragsteller aber an die Datenschutz-

Kontrollstelle oder das Gericht wenden können, damit diese die 

erforderlichen Überprüfungen vornehmen und den Betreiber 

gegebenenfalls anweisen, die gebotenen Maßnahmen zu ergreifen.

•	� Er muss die Internetnutzer darüber informieren, dass es ein 

Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren gibt, um die Frage zu klären, 

ob ein Inhalt unrichtig ist.
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•	� Er muss überprüfen, ob die Anzeige der Fotos in Gestalt von Vorschaubildern („thumbnails“) erforderlich 

ist, um das Recht auf freie Information auszuüben, das den Internetnutzern zusteht, die potenziell Interesse 

an einem Zugang zu diesen Fotos haben. Die Anzeige von Fotos einer Person ist ein besonders starker 

Eingriff in deren Privatleben. Dass dieser Zugang zu einer Debatte von allgemeinem Interesse beiträgt,  

ist ein entscheidender Gesichtspunkt, der bei der Abwägung mit anderen Grundrechten zu berücksichtigen ist.

Der Schutz personenbezogener Daten ist Gegenstand zahlreicher Rechtssachen vor dem 

Gerichtshof.

Von den jüngeren Urteilen, die die Entwicklung der Informations- und 

Kommunikationstechnologien betreffen, sind zu nennen:

– �Urteil Facebook Ireland und Schrems vom 16. Juli 2020 zum Schutzniveau, das bei der 

Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland zu gewährleisten ist (C-311/18);

– �Urteile La Quadrature du Net u. a. vom 6. Oktober 2020 zum Verbot einer nationalen 

Regelung, die eine allgemein und unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und 

Standortdaten vorschreibt (C-511/18 u. a.);

– �Urteil Prokuratuur vom 2. März 2021 zum Zugang von Behörden zu Verkehrs- und 

Standortdaten zum Zwecke der Bekämpfung schwerer Kriminalität (C-746/18);

– �Urteil Facebook Ireland u. a. vom 15. Juni 2021 zu den Befugnissen der nationalen 

Aufsichtsbehörden (C-645/19);

– �Urteil Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vom 1. August 2022 zur Transparenz von 

Erklärungen über private Interessen von Arbeitnehmern und Führungspersonal des 

öffentlichen Sektors (C-184/20).
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Fokus  �Ukrainekrieg: gegen pro-russische Medien verhängtes 
Sendeverbot und Meinungsäußerungsfreiheit

Urteil RT France/Rat vom 27. Juli 2022 (T-125/22)

Am 24. Februar 2022 begann die Russische Föderation einen Aggressionskrieg 

gegen die Ukraine. Auf diese Verletzung des Völkerrechts reagierte 

die Europäische Union im Rahmen ihrer Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik mit der Verhängung von Sanktionen gegen die Russische 

Föderation. Am 1. März 2022 verbot der Rat der Europäischen Union 

die Sendetätigkeiten bestimmter Medien in der Union oder solcher an 

die Union gerichteter Tätigkeiten, um russische Propagandaaktionen 

zu unterbinden.

Das Verbot richtete sich insbesondere gegen RT France, einem aus dem 

russischen Staatshaushalt finanzierten TV-Sender. Dieser erhob am 8. März 

2022 eine Klage beim Gericht der Europäischen Union auf Nichtigerklärung 

des Beschlusses des Rates.

In Anbetracht der Bedeutung und Dringlichkeit der Rechtssache hat das 

Gericht als Große Kammer (15 Richter) von Amts wegen zum ersten Mal 

das beschleunigte Verfahren durchgeführt, so dass es in weniger als fünf 

Monaten entscheiden konnte.

In seinem Urteil vom 27. Juli 2022 weist das Gericht die Klage in vollem 

Umfang ab. Das Urteil beruht auf drei Haupterwägungen:

• �Der Rat verfügt bei der Festlegung restriktiver Maßnahmen im 

Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik über 

einen großen Spielraum. Er kann ein befristetes Sendeverbot für 

Inhalte bestimmter aus dem russischen Staatshaushalt finanzierter 

Medien aussprechen, wenn diese Medien die militärische 

Aggression Russlands unterstützen. Die einheitliche Umsetzung 

eines derartigen Verbots lässt sich besser auf Unionsebene als 

auf nationaler Ebene verwirklichen.

Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes

In Erwartung der endgültigen 

Entscheidung des Gerichts 

beantragte RT France am  

8. März 2022 beim Präsidenten 

des Gerichts, die Wirkung des 

Beschlusses über das Verbot 

der Sendetätigkeiten sofort 

auszusetzen. Dieser Antrag 

auf vorläufigen Rechtsschutz 

wurde am 30. März 2022 

zurückgewiesen. Der Präsident hat 

insbesondere entschieden, dass 

RT France nicht nachgewiesen 

hat, dass das Verbot einen nicht 

wiedergutzumachenden Schaden 

verursachen würde. Es lag daher 

keine besondere Dringlichkeit 

vor, die diese Aussetzung vor 

der Verkündung der endgültigen 

Entscheidung gerechtfertigt hätte.
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• �Das Sendeverbot, das beschlossen wurde, ohne RT France vorher anzuhören, stellt keine Verletzung 

der Verteidigungsrechte dar. Der außergewöhnliche Kontext extremer Dringlichkeit – des Beginns eines 

Krieges an den Grenzen der Union – erforderte eine rasche Reaktion. Die unverzügliche Umsetzung 

der Maßnahmen, mit denen ein Propagandainstrument zugunsten der militärischen Aggression 

verboten wird, war unabdingbar, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.

• �Die Freiheit der Meinungsäußerung gehört zu den tragenden Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft. 

Sie gilt nicht nur für günstig aufgenommene oder als unschädlich angesehene Ideen, sondern auch für 

solche, die verletzen, schockieren oder beunruhigen. Dies ergibt sich aus den Erfordernissen von Pluralismus, 

Toleranz und Aufgeschlossenheit, ohne die es keine demokratische Gesellschaft gibt.

Allerdings kann es sich in demokratischen Gesellschaften als nötig erweisen, Ausdrucksformen zu 

ahnden, mit denen, beruhend auf Intoleranz sowie der Anwendung und Verherrlichung von Gewalt, Hass 

propagiert, gerechtfertigt oder gefördert wird.

Das gegen RT France ausgesprochene Verbot verfolgt dieses Ziel. Sie soll die öffentliche Ordnung und 

Sicherheit der Union schützen, die durch die systematische Propagandakampagne Russland bedroht wird, 

und Druck auf die russischen Behörden ausüben, damit sie den militärischen Angriff beenden. Dieses 

Verbot ist auch verhältnismäßig, da es im Hinblick auf die verfolgten Ziele geeignet und erforderlich ist.  

Es liegen genügend konkrete, genaue und übereinstimmende Indizien dafür vor, dass RT France die von der 

Russischen Föderation verfolgte destabilisierende und aggressive Politik gegenüber der Ukraine, die 

letztlich zu einer großangelegten militärischen Offensive führte, aktiv unterstützte. RT France hat nichts 

vorgelegt, was belegen könnte, dass dieser Sender insgesamt gesehen eine ausgeglichene Berichterstattung 

über den laufenden Krieg geführt hat, die im Einklang mit den „Pflichten und Verantwortlichkeiten“ 

audiovisueller Medien stand.

Restriktive Maßnahmen oder Sanktionen

sind Instrumente, über die die EU verfügt, um die Ziele ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

zu fördern. Dabei geht es insbesondere um die Wahrung der Werte der EU und ihrer grundlegenden 

Interessen, den Schutz ihrer Sicherheit, die Festigung und Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

Menschenrechten und Grundsätzen des Völkerrechts, die Wahrung des Friedens und die Verhütung von 

Konflikten sowie die Stärkung der internationalen Sicherheit.

Die Maßnahmen können sich gegen Regierungen von Drittstaaten oder nicht staatliche Einrichtungen  

(z. B. Unternehmen) und gegen Einzelpersonen (z. B. terroristische Gruppen) richten. In den meisten 

Fällen beziehen sie sich auf Einzelpersonen oder Einrichtungen und sehen das Einfrieren von Geldern und 

Reiseverbote für die EU vor.

Beim Gericht ist eine große Anzahl von Rechtssachen anhängig, die restriktive Maßnahmen 

betreffen. Dabei geht es insbesondere um Sanktionen im Kontext von Handlungen, die die territoriale 

Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, wegen der 

Lage in Syrien und Belarus und gegen die Demokratische Republik Kongo.
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Fokus  �Rekordgeldbuße von 4,125 Mrd. Euro für Google wegen 
den Herstellern von Android-Mobilgeräten auferlegter 
Beschränkungen

Urteil Google und Alphabet/Kommission (Google Android) vom  
14. September 2022 (T-604/18)

Google ist ein Unternehmen des Sektors der 

Informations- und Kommunikationstechnologien, 

das auf Produkte und Dienstleistungen spezialisiert 

ist, die mit dem Internet in Zusammenhang stehen. 

Seine Einkünfte erzielt es im Wesentlichen mit seinem 

Schlüsselprodukt, der Suchmaschine Google Search. 

Sein Geschäftsmodell basiert auf dem Zusammenspiel 

einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die 

den Nutzern meist kostenlos angeboten werden, und 

Online-Werbedienstleistungen, bei denen die bei diesen 

Nutzern gesammelten Daten verwendet werden. Google 

bietet ferner das Betriebssystem Android an, mit dem 

nach Angaben der Europäischen Kommission im Juli 

2018 etwa 80 % der in Europa verwendeten intelligenten 

Mobilgeräte ausgestattet waren.

Die Kommission leitete, nachdem bei ihr verschiedene 

Beschwerden eingegangen waren, 2015 ein Verfahren 

gegen Google ein. 2018 verhängte sie eine Geldbuße 

von 4,343 Mrd. Euro gegen das Unternehmen, weil es 

Herstellern von Android-Mobilgeräten und Betreibern 

von Mobilfunknetzen rechtswidrige Beschränkungen 

auferlegt hatte. Dies bedeutete für die Hersteller von 

Mobilgeräten, dass sie

• �Google Search und Chrome vorinstallieren 

mussten, um die Lizenz für die Nutzung von 

Play Store zu erhalten;

• �keine Geräte verkaufen durften, die mit nicht 

von Google zugelassenen Versionen von 

Android ausgestattet sind;

• �ke inen konkurr ierenden Suchdiens t 

vorinstallieren durften, um einen Teil der 

Werbeeinnahmen erhalten zu können.

Nach Ansicht der Kommission wurde mit diesen 
Beschränkungen das Ziel verfolgt, die beherrschende 
Stellung des Suchdiensts von Google zu festigen 

und damit seine Einnahmen aus Werbeanzeigen im 

Zusammenhang mit diesen Suchen zu schützen.

Was ist ein Missbrauch einer beherrschenden 

Stellung?

Eine beherrschende Stellung liegt vor, wenn 

ein Unternehmen über eine wirtschaftliche 

Machtstellung verfügt, die es in die Lage versetzt,  

die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs 

zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, 

seinen Lieferanten und den Endverbrauchern 

gegenüber unabhängig zu verhalten.

Der Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union verbietet den Unternehmen, 

ihre beherrschende Stellung zu missbrauchen, 

um den Wettbewerb einzuschränken oder 

zu verfälschen, z. B. durch überhöhte Preise, 

Exklusivverkaufsabsprachen oder Treueprämien,  

mit denen Anbieter von den Mitbewerbern 

abgeworben werden sollen.
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Überprüfung des 

Sachverhalts und der 

korrekten Anwendung des 

Rechts durch das Gericht

Die Wettbewerbssachen 

vor dem Gericht sind oft 

komplexe Fälle, die die 

Bearbeitung umfangreicher 

Akten erfordern. Das Gericht 

entscheidet in erster Instanz: 

Es prüft daher nicht nur, 

ob die Kommission das 

Recht korrekt angewandt 

hat, sondern auch, ob der 

Sachverhalt hinreichend 

geklärt ist. Die Akten können 

Beweise und wirtschaftliche 

Studien beinhalten, die 

die Auswirkungen der 

Verhaltensweisen der 

Unternehmen auf dem Markt 

belegen oder in Abrede 

stellen sollen.

Urteil Qualcomm/Kommission vom 15. Juni 2022 (T-235/18)

In einer anderen Rechtssache, in der es um den Missbrauch einer beherrschenden 

Stellung ging, hat das Gericht den Beschluss der Kommission, mit der eine 

Geldbuße von rund 1 Mrd. Euro gegen Qualcomm wegen Missbrauchs einer 

beherrschenden Stellung auf dem Markt für LTE-Chipsätze (elektronische Bauteile 

von Smartphones und Tablets) verhängt wurde, für nichtig erklärt. Nach Ansicht 

der Kommission war dieser Missbrauch durch Anreizzahlungen vorsehende 

Vereinbarungen gekennzeichnet, aufgrund deren Apple seinen Bedarf an  

LTE-Chipsätzen ausschließlich durch Lieferungen von Qualcomm habe decken 

müssen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Verteidigungsrechte von Qualcomm 

durch mehrere Verfahrensfehler beeinträchtigt worden waren, insbesondere die 

fehlende Aufzeichnung mehrerer Unterredungen, die im Lauf der Untersuchung 

stattgefunden hatten. Außerdem hatte die Kommission bei ihrer Analyse der 

wettbewerbswidrigen Wirkungen der Vereinbarungen nicht sämtliche relevanten 

Umstände berücksichtigt, insbesondere die Tatsache, dass Apple über keine 

technische Alternative zu den LTE-Chipsätzen verfügt habe.

Die Geldbuße ist die höchste, die jemals in Europa von einer 

Wettbewerbsbehörde verhängt wurde. Google klagte beim Gericht gegen 

den Beschluss der Kommission.

In der Rechtssache Google und Alphabet umfassten die Akten über  

100 000 Seiten. In der mündlichen Verhandlung waren 72 Anwälte und 

Vertreter von 13 Beteiligten anwesend (die Klägerin – Google et Alphabet –, 

die Beklagte – die Europäische Kommission – und elf Streithelfer zur 

Unterstützung der Klägerin oder der Beklagten). Die mündliche Verhandlung 

erstreckte sich über fünf Tage.

Die Rechtssache wurde mit dem Urteil Google und Alphabet/Kommission 

vom 14. September 2022 entschieden. Das Gericht hat den Beschluss 
weitgehend bestätigt und die Klage im Wesentlichen abgewiesen. Es hat 

allerdings festgestellt, dass die Kommission nicht hinreichend nachgewiesen 

hat, dass bestimmte Verhaltensweisen von Google geeignet waren, den 

Wettbewerb einzuschränken, und dass sie Google die Gelegenheit, in einer 

Anhörung dazu Stellung zu nehmen, nicht hätte verweigern dürfen. Nach 

einer Würdigung aller Umstände setzt das Gericht die gegen Google 
verhängte Geldbuße auf 4,125 Mrd. Euro herab.
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Rückblick auf die wichtigsten Urteile des Jahres

Umwelt

Der Schutz von Fauna und Flora, die 
Verschmutzung von Luft, Land und Wasser 
sowie die mit gefährlichen Stoffen verbundenen 
Risiken sind Herausforderungen, zu deren 
Bewältigung die Europäische Union durch 

die Verabschiedung strenger Vorschriften 
beiträgt, z. B. durch die Festlegung von 
Grenzwerten für Schadstoffemissionen 
insbesondere in Ballungsräumen.

Im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Italien beantragte 

die Kommission beim Gerichtshof, festzustellen, dass dieser Mitgliedstaat 

dadurch gegen seine Verpflichtungen verstoßen hat, dass er die 

Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in verschiedenen Gebieten – 

nämlich insbesondere in Turin, Mailand, Bergamo, Brescia, Genua, Florenz, 

Rom und Catania – systematisch und anhaltend überschritten hat. Mit 

seinem Urteil hat der Gerichtshof der Klage der Kommission stattgegeben 

und festgestellt, dass Italien dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der 

Richtlinie 2008/50 verstoßen hat, dass es nicht dafür gesorgt hat, dass die 

systematische und anhaltende Überschreitung der Jahresgrenzwerte 

für Stickstoffdioxid vermieden wird. Italien hat ferner dadurch gegen seine 

Verpflichtungen verstoßen, dass es nicht ab dem 11. Juni 2010 Maßnahmen – 

wie z. B. besser angepasste Luftqualitätspläne oder zusätzlich gezielte 

Maßnahmen zum Schutz empfindlicher Bevölkerungsgruppen – ergriffen 

hat, um in den betroffenen Gebieten die Einhaltung der Jahresgrenzwerte 

für NO2 zu gewährleisten.

Urteil Kommission/Italien (NO2-Grenzwerte) vom 12. Mai 2022 (C-573/19)

Der Gerichtshof und die Umwelt 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Nachdem im November 2002 der Öltanker Prestige vor der Küste 

Galiziens (Spanien) gesunken war, kam es an der spanischen und der 

französischen Küste zu einer Ölpest. Für Spanien war dies die bisher 

größte Umweltkatastrophe. Im Rahmen einer Rechtssache, in der es 

um den Ersatz der durch die Ölpest verursachten Schäden ging, 

hat der Gerichtshof entschieden, dass ein Urteil eines britischen 

Gerichts, mit dem ein Schiedsspruch bestätigt wurde, der in einem im 

Vereinigten Königreich eingeleiteten Schiedsverfahren ergangen war, 

der Anerkennung eines spanischen Urteils, mit dem ein Versicherer zum 

Ersatz dieser Schäden verurteilt wurde, nicht entgegenstehen kann.  

Er hat festgestellt, dass ein Schiedsspruch der Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten nur dann entgegenstehen 

kann, wenn sein Inhalt auch Gegenstand einer im Einklang mit der 

Verordnung Nr. 44/2001 ergangenen gerichtlichen Entscheidung hätte 

sein können. Das britische Urteil konnte nach Ansicht des Gerichtshofs 

im vorliegenden Fall der Anerkennung des in Spanien auf eine Klage 

eines Geschädigten gegen den Versicherer auf tatsächlichen Ersatz des 

ihm entstandenen Schadens ergangenen Urteils nicht entgegenstehen.

Urteil London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association vom  

20. Juni 2022 (C-700/20)

Die Direktion Wissenschaftlicher Dienst und Dokumentation bietet dem juristischen 

Fachpublikum im Rahmen ihrer Sammlung der Zusammenfassungen eine  

„Auswahl wichtiger Urteile“ und ein „Monatliches Rechtsprechungsbulletin“ des 

Gerichtshofs und des Gerichts an.
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Energie

In einem Kontext, der vom Krieg in der 
Ukraine und der Energieabhängigkeit des 
europäischen Kontinents vom Rest der Welt 
geprägt ist, sichert die Europäische Union 
die Energieversorgung und –sicherheit 
auf ihrem Hoheitsgebiet. Sie trägt dazu 
bei, das Funktionieren des Energiemarkts 
zu gewährleisten und den Anstieg der 
Energiepreise, insbesondere der Gas- und 
Strompreise, einzudämmen. Sie stellt 

außerdem die Verbindung der Energienetze 
der Mitgliedstaaten sicher und fördert die 
Entwicklung erneuerbarer Energien und 
die Verringerung der Abhängigkeit von 
fossilen Energien. Da die Investitionen der 
Mitgliedstaaten den Wettbewerb auf dem 
Energiemarkt beeinträchtigen können, wird 
ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht dem 
Gericht zur Prüfung vorgelegt.

Österreich focht den Beschluss der Kommission an, mit dem die von Ungarn 

zugunsten eines Staatsunternehmens gewährte Investitionsbeihilfe für 

die Entwicklung zweier in Bau befindlicher Kernreaktoren auf dem 

Gelände des Kernkraftwerks Paks genehmigt wurde. Österreich machte  

u. a. geltend, dass die Beihilfe unverhältnismäßige Wettbewerbsverzerrungen 

und Ungleichbehandlungen verursache, die zu einer Verdrängung von 

Erzeugern erneuerbarer Energie vom Elektrizitätsmarkt führten.  

Das Gericht hat entschieden, dass die von der Kommission vorgenommene 

Analyse, anhand deren die Vereinbarkeit der gewährten Beihilfe mit dem 

Unionsrecht festgestellt wurde, zutreffend und vollständig war. Denn der 

von den neuen Reaktoren erzeugte Strom wird auf dem Großhandelsmarkt 

für alle Marktteilnehmer in transparenter Weise verfügbar sein, so dass 

keine Gefahr besteht, dass der von der Gesellschaft Paks II erzeugte Strom 

langfristigen Monopolvereinbarungen unterworfen und somit ein Risiko 

für die Marktliquidität bestehen würde.

Urteil Österreich/Kommission vom 30. November 2022 (T-101/18)
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2015 begann der ungarische Gasfernleitungsnetzbetreiber (FGSZ) ein Projekt 

regionaler Zusammenarbeit, um durch die Einfuhr von Schwarzmeergas die 

Energieunabhängigkeit zu erhöhen. Dabei sollte neue Kapazität insbesondere 

zwischen Ungarn und Österreich geschaffen werden. 2018 genehmigte 

die österreichische Regulierungsbehörde den diesen Teil des Projekts 

betreffenden Vorschlag des österreichischen Gasfernleitungsnetzbetreibers 

(GCA), während die ungarische Regulierungsbehörde (MEKH) auf Vorschlag 

von FGSZ eine ablehnende Entscheidung traf. Im August 2019 erklärte sich die 

Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) in 

Anbetracht dessen, dass die betreffenden Regulierungsbehörden zu keiner 

abgestimmten Entscheidung gelangt waren, für zuständig und genehmigte 

den betreffenden Teil des Projekts, wie er von GCA vorgeschlagen worden 

war. Dagegen klagten MEKH und FGSZ beim Gericht, das die Bestimmungen 

der Verordnung 2017/459 über das Verfahren zur Schaffung neuer Kapazität 

für den Gastransport für nicht anwendbar erklärt hat. Da die ACER somit 

nicht zuständig war, hat das Gericht ihre Genehmigungsentscheidung für 

nichtig erklärt.

Urteil MEKH und FGSZ/ACER vom 16. März 2022 (verbundene 

Rechtssachen T-684/19 und T-704/19)
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Verbraucher

Die Förderung der Rechte der Verbraucher, 
ihres Wohlstands und ihres Wohlergehens 
s ind grundle ge nde We r te  b ei  de r 
Entwicklung der Unionspolitiken. Der 
Gerichtshof überwacht die Anwendung 
der Verbraucherschutzvorschriften, damit 

die Gesundheit, die Sicherheit und die 
wirtschaftlichen und rechtlichen  Interessen 
der Verbraucher unabhängig davon, wo sie in 
der Union wohnen, sich bewegen oder von wo 
aus sie ihre Einkäufe tätigen, gewährleistet 
sind.

Nach dem Unionsrecht steht dem Verbraucher, der mit einem 

Gewerbetreibenden über das Internet oder per Telefon einen Vertrag 

schließt, grundsätzlich eine Frist von 14 Tagen zu, in der er den Vertrag ohne 

Angabe von Gründen widerrufen kann. Allerdings ist dieses Widerrufsrecht 

ausgeschlossen, wenn es um Kultur- oder Sportveranstaltungen geht, 

damit die Veranstalter nicht auf zurückgegebenen Plätzen sitzenbleiben.  

Der Gerichtshof hat erläutert, dass dieser Ausschluss auch dann greift, 

wenn Konzertkarten online bei einem Ticketsystemdienstleister 

gekauft werden, sofern der Veranstalter des Konzerts das wirtschaftliche 

Risiko trägt.

Urteil CTS Eventim vom 31. März 2022 (C-96/21)

Der Gerichtshof: Schutz der Rechte der Verbraucher in der Union 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an

Was hat der Gerichtshof für mich getan? 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Der Gerichtshof hat entschieden, dass ein Nicht-EU-Luftfartunternehmen 

(hier United Airlines), das mit den Fluggästen keinen Beförderungsvertrag 

geschlossen, den Flug aber durchgeführt hat, die Ausgleichsleistung 

für Fluggäste bei erheblicher Verspätung des Flugs schulden kann. 

Denn das Luftfahrtunternehmen, das im Rahmen seiner Tätigkeit der 

Beförderung von Fluggästen die Entscheidung trifft, einen bestimmten 

Flug durchzuführen, ist das ausführende Luftfahrtunternehmen und wird 

daher als im Namen des vertraglichen Luftfahrtunternehmens (Lufthansa) 

handelnd angesehen. Der Gerichtshof hat allerdings darauf hingewiesen, 

dass das ausführende Luftfahrtunternehmen (United Airlines), das dem 

Fluggast eine Ausgleichsleistung zahlen muss, das Recht hat, nach geltendem 

nationalen Recht bei anderen Personen, auch Dritten, Regress zu nehmen.

Urteil United Airlines vom 7. April 2022 (C-561/20)

Nach einer mehr als dreistündigen Verspätung ihres Fluges von  

New York nach Budapest wandten sich Fluggäste an die für die Durchsetzung 

der Fluggastrechte-Verordnung zuständige ungarische Behörde, um von 

dem Luftfahrtunternehmen LOT die in der Verordnung vorgesehenen 

Ausgleichsleistungen zu erlangen. Die Behörde stellte den Verstoß gegen 

die Verordnung fest und gab LOT auf, jedem betroffenen Fluggast einen 

Ausgleich in Höhe von 600 Euro zu zahlen. LOT focht diese Entscheidung 

bei einem ungarischen Gericht an, das sich an den Gerichtshof wandte, 

um zu klären, ob die Behörde ein Luftfahrtunternehmen verpflichten 

kann, einen Ausgleich zu zahlen, oder ob dies den nationalen Gerichten 

vorbehalten ist. Der Gerichtshof entschied, dass die für die Durchsetzung 

der Verordnung zuständige ungarische Behörde auf individuelle 

Beschwerden hin ein Luftfahrtunternehmen verpflichten kann, den 

Fluggästen einen Ausgleich zu leisten, wenn der betreffende Mitgliedstaat 

ihr die entsprechende Befugnis zugewiesen hat.

Urteil LOT (Von einer Verwaltungsbehörde auferlegter Ausgleich) vom 

29. September 2022 (C-597/20)
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In einer Vorabentscheidungssache, die von einem litauischen Gericht 

anhängig gemacht worden war, hat der Gerichtshof die Richtlinie zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Erzeugnisse, 

deren tatsächliche Beschaffenheit nicht erkennbar ist und die die Gesundheit 

oder die Sicherheit der Verbraucher gefährden, ausgelegt. In dieser Sache 

ging es um verschiedene Arten von schäumenden Badekugeln, die wie 

Lebensmittel aussehen und für Verbraucher, insbesondere Kinder, die 

Gefahr einer Vergiftung bergen. Der Gerichtshof hat entschieden, dass 

ein Mitgliedstaat unter bestimmten Voraussetzungen den Vertrieb 

von kosmetischen Mitteln, die wegen ihres Erscheinungsbilds mit 

Lebensmitteln verwechselt werden und Gefahren für die Gesundheit 

nach sich ziehen können, einschränken kann. Er hat erläutert, dass das 

Interesse am Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Verbraucher 

dem Recht auf Vermarktung bestimmter kosmetischer Mittel vorgehen kann.

Urteil Get Fresh Cosmetics vom 2. Juni 2022 (C-122/21)
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Gleichbehandlung

In der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union ist die Gleichheit vor 
dem Gesetz für alle Individuen als Menschen, 
Arbeitnehmer, Bürger oder Parteien in 
einem Gerichtsverfahren verankert. Vor 
allem die Richtlinie 2000/78 stellt einen 
allgemeinen Rahmen für die Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf sowie für den 
Schutz vor Diskriminierung aus Gründen der 
Religion oder der Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung bereit. Der Gerichtshof hat 
mehrere Rechtssachen entschieden, in 
denen es um unmittelbare oder mittelbare 
Diskriminierung ging, und dabei insbesondere 
auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
abgestellt, wonach das mit den fraglichen 
Vorschriften verfolgte Ziel und der Grundsatz 
der Gleichbehandlung in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen müssen.

In einer von einem spanischen Gericht eingeleiteten Vorabentscheidungssache 

hat sich der Gerichtshof zur Vereinbarkeit der nationalen Regelung über 

die Sozialversicherungsleistungen von Hausangestellten mit der 

Unionsrichtlinie über die Gleichheit im Bereich der sozialen Sicherheit 

geäußert. Das besondere Sozialversicherungssystem für Hausangestellte 

in Spanien umfasste keinen Schutz bei Arbeitslosigkeit. Der Gerichtshof hat 

darauf hingewiesen, dass es sich bei den Hausangestellten hauptsächlich 

um Frauen handelt, und daher entschieden, dass die Richtlinie diesem 

Ausschluss entgegensteht, der weibliche Beschäftigte gegenüber männlichen 

Beschäftigten in besonderer Weise benachteiligt und damit eine mittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellt. Diese Diskriminierung 

ist auch nicht durch objektive Gründe gerechtfertigt, die nichts mit einer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben.

Urteil TGSS (Arbeitslosigkeit von Hausangestellten) vom 24. Februar 2022 

(C-389/20)

Der Gerichtshof: Gewährleistung der Gleichberechtigung und Schutz von Minderheitsrechten 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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In einer von einem por tugiesischen Ger icht eingelei teten 

Vorabentscheidungssache hat sich der Gerichtshof zur Vereinbarkeit 

nationaler Rechtsvorschriften über die Berechnung der Abgeltung für 

nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub mit der Unionsrichtlinie über 

Leiharbeit geäußert. Er hat entschieden, dass die in der Spezialregelung 

für Leiharbeitnehmer vorgesehene Spezialregelung über die Methode 

zur Berechnung der Abgeltung und des entsprechenden Urlaubsgelds 

diese Arbeitnehmer hinsichtlich der Zahl der bezahlten Urlaubstage und 

der Höhe des Urlaubsgelds benachteiligt. Die fragliche Abgeltung muss 

mindestens der entsprechen, die sie erhalten würden, wenn sie von dem 

entleihenden Unternehmen unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz 

und für die gleiche Beschäftigungsdauer eingestellt worden wären.

Urteil Luso Temp vom 12. Mai 2022 (C-426/20)
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Das französischsprachige Arbeitsgericht von Brüssel befragte den 

Gerichtshof dazu, ob die Begriffe „Religion oder … Weltanschauung“ in 

der Richtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

als zwei Facetten ein und desselben geschützten Merkmals oder aber 

als zwei verschiedene Merkmale anzusehen sind. Es wollte auch wissen,  

ob das in der Arbeitsordnung eines Unternehmens vorgesehene Verbot, ein 

Kopftuch zu tragen, eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion 

begründet. In dem Rechtsstreit ging es darum, dass die Initiativbewerbung 

von L. F., einer jungen Frau muslimischen Glaubens, nicht berücksichtigt 

wurde, weil sie während eines Gesprächs angegeben hatte, dass sie sich 

weigere, ihr Kopftuch abzunehmen, um der in dieser Arbeitsordnung 

niedergelegten Neutralitätspolitik nachzukommen.

In seinem Urteil hat der Gerichtshof entschieden, dass Religion und 

(insbesondere weltanschauliche oder spirituelle) Weltanschauungen 

einen einzigen Diskriminierungsgrund darstellen. Eine interne Regel 

eines privaten Unternehmens, mit der am Arbeitsplatz jede Bekundung 

religiöser, weltanschaulicher oder politischer Überzeugungen verboten 

wird, begründet jedoch keine unmittelbare Diskriminierung, wenn 

sie allgemein und unterschiedslos auf alle Arbeitnehmer angewandt 

wird. Sie kann allerdings eine mittelbare Diskriminierung begründen, 

wenn sich erweist, dass die dem Anschein nach neutrale Verpflichtung, die 

sie enthält, tatsächlich dazu führt, dass Personen mit einer bestimmten 

Religion oder Weltanschauung in besonderer Weise benachteiligt 

werden. Diese mittelbare Diskriminierung kann jedoch unter bestimmten 

Voraussetzungen durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt sein. Bei der 

Beurteilung dieser Rechtfertigung kann das vorlegende Gericht im Rahmen 

der Abwägung der widerstreitenden Interessen denen der Religion oder 

der Weltanschauung größere Bedeutung beimessen als denen, die sich u. 

a. aus der unternehmerischen Freiheit ergeben, soweit sich dies aus seinem 

innerstaatlichen Recht ergibt.

Urteil S.C.R.L. (Kleidungsstück mit religiösem Bezug) vom 13. Oktober 

2022 (C-344/20)
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Ein italienisches Gericht befragte den Gerichtshof zur Vereinbarkeit der in den 

nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Höchstaltersgrenze von 30 

Jahren für die Zulassung zum Auswahlverfahren für Polizeikommissare 

mit dem Unionsrecht. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass diese Altersgrenze 

eine Ungleichbehandlung wegen des Alters begründet, es aber den 

nationalen Gerichten überlassen, zu prüfen, ob diese Ungleichbehandlung 

durch ein wesentliches und entscheidendes dienstliches Bedürfnis, wie 

das Erfordernis besonderer körperlicher Fähigkeiten im Zusammenhang 

mit den von einem Polizeikommissar tatsächlich ausgeübten Aufgaben, 

gerechtfertigt ist. Es ist auch Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, 

ob diese Altersgrenze einen rechtmäßigen Zweck verfolgt und angemessen 

ist, und dabei zu beurteilen, ob die im Rahmen des Auswahlverfahrens 

vorgesehene, bei Nichtbestehen zum Ausschluss führende Prüfung 

der physischen Leistungsfähigkeit eine angemessene und weniger 

einschränkende Maßnahme darstellt.

Urteil Ministero dell’Interno (Altersgrenze für die Einstellung von 

Polizeikommissaren) vom 17. November 2022 (C-304/21)

A wurde 1993 zur Vorsitzenden einer Arbeitnehmerorganisation gewählt. 

Diese politische Vertrauensstellung wies bestimmte Merkmale auf, die 

typisch für ein Arbeitsverhältnis waren: A war in Vollzeit beschäftigt, erhielt 

ein monatliches Gehalt, und das Urlaubsgesetz war auf sie anwendbar.  

Alle vier Jahre wiedergewählt, hatte sie das Amt der Vorsitzenden bis 2011 

inne. Zu diesem Zeitpunkt war sie 63 Jahre alt und hatte die Altersgrenze 

überschritten, um sich erneut zur Wahl zu stellen, die in diesem Jahr stattfinden 

sollte. Das mit einer Klage des Ligebehandlingsnævn (Beschwerdeausschuss 

für Gleichbehandlung), handelnd für A, gegen HK/Danmark und HK/Privat 

befasste dänische Gericht wandte sich an den Gerichtshof, um zu klären, 

ob die Richtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

auf einen solchen Fall anwendbar ist. Der Gerichtshof hat entschieden, 

dass eine in der Satzung einer Arbeitnehmerorganisation für die 

Wählbarkeit in das Amt des Vorsitzenden vorgesehene Altersgrenze 

in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt. Insoweit ist unerheblich, 

dass es sich um ein politisches Amt handelt oder wie die Einstellung erfolgt 

(nämlich durch Wahl).

Urteil HK/Danmark und HK/Privat vom 2. Juni 2022 (C-587/20)
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Familie

Die Europäische Union legt Vorschriften über 
die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit fest, damit die europäischen Bürger 
und insbesondere Familien bei der Ausübung 
ihrer Rechte nicht dadurch behindert werden, 
dass sie in verschiedenen Mitgliedstaaten 
leben oder im Lauf ihres Lebens von einem 

Mitgliedstaat in einen anderen umgezogen 
sind. Die justizielle Zusammenarbeit in 
der Union in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung ist 
in der Brüssel-IIa-Verordnung geregelt.

In einer Vorabentscheidungssache, in der es um die Verlegung des 

gewöhnlichen Aufenthalts eines Kindes von Schweden nach Russland 

ging, hat der Gerichtshof entschieden, dass ein Gericht eines Mitgliedstaats 

seine Zuständigkeit, gemäß der „Brüssel-IIa-Verordnung“ über das Sorgerecht 

für Kinder zu entscheiden, nicht behält, wenn der gewöhnliche Aufenthalt 

des betreffenden Kindes im Lauf des Verfahrens rechtmäßig in das 

Hoheitsgebiet eines Drittstaats verlegt worden ist, der Vertragspartei des 

Haager Übereinkommens von 1996 ist.

Urteil CC (Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in einen 

Drittstaat) vom 14. Juli 2022 (C-572/21)
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Einer Unionsbürgerin, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, 

versagten die deutschen Behörden die Zahlung von Familienleistungen für 

die ersten drei Monate nach Begründung ihres Aufenthalts in Deutschland. 

Diese Versagung wurde damit begründet, dass sie in dieser Zeit keine 

„inländischen Einkünfte“ bezogen habe. Da dieses Erfordernis nicht für 

deutsche Staatsangehörige gilt, die von einem Aufenthalt in einem anderen 

Mitgliedstaat zurückkehren, focht die Unionsbürgerin die Versagung bei 

einem deutschen Gericht an, das sich an den Gerichtshof wandte. Dieser 

hat entschieden, dass eine solche Ungleichbehandlung eine nach dem 

Unionsrecht verbotene Diskriminierung darstellt. Er hat aber auch darauf 

hingewiesen, dass nach der Unionsregelung – anders als in dem (hier 

vorliegenden) Fall, in dem die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

dem betreffenden Mitgliedstaat begründet – ein nur vorübergehender 

Aufenthalt nicht ausreicht, um sich auf diese Gleichbehandlung zu berufen.

Urteil Familienkasse Niedersachsen-Bremen vom 1. August 2022  

(C-411/20)

Im Januar 2019 führte Österreich einen Anpassungsmechanismus 

für die Berechnung der Pauschalbeträge der Familienbeihilfe und 

verschiedener Steuervergünstigungen ein, die Erwerbstätigen gewährt 

werden, deren Kinder ständig in einem anderen Mitgliedstaat wohnen.  

Die Anpassung kann sowohl nach oben als auch nach unten erfolgen und 

richtet sich nach dem allgemeinen Preisniveau im betreffenden Mitgliedstaat. 

Die Kommission hielt diesen Anpassungsmechanismus und die daraus 

resultierende Ungleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern gegenüber 

Inländern für unionsrechtswidrig. Sie erhob daher beim Gerichtshof 

eine Vertragsverletzungsklage gegen Österreich. Mit seinem Urteil hat 

der Gerichtshof festgestellt, dass dieser Anpassungsmechanismus, der 

auf den Wohnstaat der Kinder der Arbeitnehmer abstellt, gegen das 

Unionsrecht verstößt, da er eine mittelbare Diskriminierung aufgrund 

der Staatsangehörigkeit der Wanderarbeitnehmer begründet, die 

nicht gerechtfertigt ist.

Urteil Kommission/Österreich vom 16. Juni 2022 (C-328/20)
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Personenbezogene Daten

Die Europäische Union verfügt über 
Rechtsvorschriften, die eine solide und 
kohärente Grundlage für den Schutz 
personenbezogener Daten bilden, und zwar 
unabhängig davon, wie und in welchem Kontext 
diese Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet 

und übermittelt werden. Der Gerichtshof stellt 
sicher, dass die Verarbeitung und Speicherung 
personenbezogener Daten auf das absolut 
Notwendige beschränkt werden und das Recht 
auf Privatsphäre nicht unverhältnismäßig 
einschränken.

Proximus, ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Belgien, 

bietet auch Teilnehmerverzeichnisse an, die Namen, Adresse und 

Telefonnummer der Teilnehmer der verschiedenen Anbieter öffentlich 

zugänglicher Telefondienste beinhalten. Diese Kontaktdaten werden von den 

Telefondienstanbietern an Proximus übermittelt, es sei denn, der Teilnehmer 

hat den Wunsch geäußert, nicht in die Verzeichnisse aufgenommen zu werden.  

Im Zusammenhang mit dem Widerruf der Einwilligung eines Teilnehmers 

befragte ein belgisches Gericht den Gerichtshof zu den Verpflichtungen 

von Proximus als den für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verantwortlichen. Nach Ansicht des Gerichtshofs muss der Verantwortliche 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, 

um die anderen Verantwortlichen, die ihm diese Daten übermittelt 

haben bzw. denen er die Daten weitergeleitet hat, über den Widerruf der 

Einwilligung der betroffenen Person zu informieren. Er ist außerdem 

verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Internet-

Suchmaschinenanbieter über einen Löschungsantrag der betroffenen 

Person zu informieren.

Urteil Proximus (Öffentliche elektronische Telefonverzeichnisse) vom  

27. Oktober 2022 (C-129/21)

Der Gerichtshof in der digitalen Welt 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Der Gerichtshof hat sich erneut zu der Frage geäußert, ob der Staat den 

Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste eine allgemeine und 

unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten 

vorschreiben darf. Er hat darauf hingewiesen, dass das deutsche Gesetz 

zwar nur eine Speicherungsfrist von vier Wochen für Standortdaten und von 

zehn Wochen für Verkehrsdaten vorsieht, die große Zahl der gesammelten 

Daten aber dennoch die Erstellung eines umfassenden Profils der betroffenen 

Personen ermöglicht. Dieser schwere Eingriff in das Privatleben ist nur 

bei einer ernsten und aktuellen Bedrohung der nationalen Sicherheit, 

insbesondere bei einer terroristischen Bedrohung, zulässig. Liegt 

eine solche Bedrohung nicht vor, stehen den Sicherheitsbehörden andere 

Maßnahmen zur Bekämpfung schwerer Kriminalität zur Verfügung, 

wie z. B. die allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung der  

IP-Adressen (also einer Identifikationsnummer, die einem mit dem Internet 

verbundenen Gerät zugewiesen ist), die gezielte Vorratsspeicherung und 

die umgehende Sicherung („quick freeze“ aufgrund einer Anordnung, die 

aktuell verarbeiteten und gespeicherten Daten zu sichern).

Urteil SpaceNet u. a. vom 20. September 2022 (verbundene 

Rechtssachen C-793/19 und C-794/19)

Die Ligue des droits humains (Liga für Menschenrechte, LDH) ist ein 

gemeinnütziger Verein, der im Juli 2017 beim belgischen Verfassungsgerichtshof 

eine Nichtigkeitsklage gegen das Gesetz vom 25. Dezember 2016 erhob, mit 

dem die PNR-Richtlinie (über die Verwendung von Fluggastdatensätzen), 

die API-Richtlinie (über die Verpflichtung von Beförderungsunternehmen, 

Angaben über die beförderten Personen zu übermitteln) und die Richtlinie 

2010/65 (über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder 

Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten) in belgisches Recht umgesetzt 

wurden. Sie machte geltend, dass dieses Gesetz das im belgischen Recht und 

im Unionsrecht garantierte Recht auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz 

personenbezogener Daten verletze. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die 

Grundrechte nur gewahrt sind, wenn die in der PNR-Richtlinie vorgesehenen 

Befugnisse auf das absolut Notwendige beschränkt werden. Liegt keine 

reale und aktuelle oder vorhersehbare terroristische Bedrohung des 

Mitgliedstaats vor, steht das Unionsrecht nationalen Rechtsvorschriften 

entgegen, die eine Übermittlung und Verarbeitung der PNR-Daten 

für EU-Flüge und anderweitige Beförderungen innerhalb der Union 

vorsehen.

Urteil Ligue des droits humains vom 21. Juni 2022 (C-817/19)
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Der französische Kassationsgerichtshof befragte den Gerichtshof 

zum Verhältnis bestimmter Vorschriften der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation, der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, der Marktmissbrauchsrichtlinie und der Marktmissbrauchsverordnung 

zueinander. Die fraglichen nationalen Rechtsvorschriften verpflichteten die 

Anbieter von Diensten der elektronischen Kommunikation, präventiv eine 

allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung der Verkehrsdaten 

für ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Speicherung vorzunehmen, und 

zwar zur Bekämpfung von Straftaten des Marktmissbrauchs, u. a. von 

Insidergeschäften. Der Gerichtshof hat entschieden, dass das Unionsrecht 

eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung von 

Verkehrs- und Standortdaten zur Bekämpfung von Straftaten des 

Marktmissbrauchs, insbesondere von Insidergeschäften, nicht zulässt. 

Die fraglichen nationalen Rechtsvorschriften überschreiten die Grenzen 

des absolut Notwendigen und können in einer demokratischen Gesellschaft 

nicht gerechtfertigt sein.

Urteil VD und SR vom 20. September 2022 (verbundene Rechtssachen 

C-339/20 und C-397/20)
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Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts ohne Binnengrenzen beruht 
auf mehreren Säulen: der justiziellen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in 
Zivil- und Strafsachen, der polizeilichen 
Zusammenarbeit ,  der Kontrolle der 
Außengrenzen, Asyl und Zuwanderung. 
Konkreter Ausdruck der justiziellen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ist 
insbesondere der Europäische Haftbefehl, 
eine gerichtliche Entscheidung eines 

Mitgliedstaats zur Festnahme und Übergabe 
einer Person, die in einem anderen 
Mitgliedstaat wegen Strafverfolgungoder 
zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 
gesucht wird. In Bezug auf das Asylrecht legt 
das Unionsrecht die Voraussetzungen fest, 
unter denen Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose internationalen Schutz genießen 
(Flüchtlingsrichtlinie). Der Gerichtshof wird 
immer wieder angerufen, um die Tragweite 
der geltenden Regeln zu präzisieren.

Vor dem Hintergrund der Migrationskrise führte Österreich seit Mitte 

September 2015 an seinen Grenzen zu Ungarn und Slowenien wieder 

Kontrollen ein. Diese Maßnahme wurde in der Folge mehrfach verlängert. 

Ein österreichisches Gericht, bei dem ein Bürger diese Kontrollen anfocht, 

befragte den Gerichtshof zu deren Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht. 

Der Gerichtshof hat entschieden, dass ein Mitgliedstaat im Fall einer 

ernsthaften Bedrohung seiner öffentlichen Ordnung oder inneren 

Sicherheit Kontrollen an seinen Grenzen zu anderen Mitgliedstaaten 

wiedereinführen kann, ohne aber eine Gesamthöchstdauer von sechs 

Monaten zu überschreiten. Nur im Fall einer neuen ernsthaften Bedrohung 

kann eine erneute Anwendung einer solchen Maßnahme gerechtfertigt sein.

Urteil Landespolizeidirektion Steiermark u. a. (Höchstdauer von 

Kontrollen an den Binnengrenzen) vom 26. April 2022 (C-368/20)
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Ein russischer Staatsangehöriger, der im Alter von 16 Jahren an einer 

seltenen Form von Blutkrebs erkrankt ist, befindet sich derzeit in den 

Niederlanden in Behandlung. Seine medizinische Behandlung besteht u. a. 

in der Verabreichung von medizinischem Cannabis zur Schmerzbekämpfung, 

was in Russland nicht erlaubt ist. Das Gericht Den Haag befragte den 

Gerichtshof, um zu klären, ob das Unionsrecht in einem solchen Fall dem 

Erlass einer Rückkehrentscheidung oder einer aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme entgegensteht. Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass das 

Unionsrecht dem entgegensteht, wenn ernsthafte und durch Tatsachen 
bestätigte Gründe für die Annahme bestehen, dass die Rückkehr dieser 
Person sie aufgrund der Nichtverfügbarkeit einer angemessenen 
Versorgung zur Schmerzbekämpfung im Zielland der tatsächlichen 
Gefahr einer erheblichen, unumkehrbaren und raschen Zunahme der 
durch seine Krankheit verursachten Schmerzen aussetzen würde, was 

gegen die Menschenwürde verstoßen würde.

Urteil Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Abschiebung – 
Medizinisches Cannabis) vom 22. November 2022 (C-69/21)

Im Juni 2016 stellten die italienischen Justizbehörden einen Europäischen 
Haftbefehl gegen KL, einen in Frankreich wohnhaften italienischen 

Staatsangehörigen, zur Vollstreckung einer verhängten Haftstrafe von zwölf 

Jahren und sechs Monaten aus. Diese Strafe resultiert aus der Kumulierung 

von vier Strafen, darunter eine für „Verwüstung und Plünderung“. Das 

Berufungsgericht Angers (Frankreich) lehnte die Übergabe von KL an die 

italienischen Behörden mit der Begründung ab, dass zwei der dieser Straftat 

zugrunde liegenden Handlungen in Frankreich keine Straftat darstellten. 

Die Tatbestandsmerkmale der Straftat „Verwüstung und Plünderung“ 

seien unterschiedlich in den beiden Mitgliedstaaten: Im italienischen 

Recht fielen darunter Handlungen mehrfacher, massiver Zerstörung und 

Sachbeschädigung, die auch den öffentlichen Frieden stören, während 

nach französischem Recht die Gefährdung des öffentlichen Friedens durch 

massenhafte Zerstörungen von beweglichen oder unbeweglichen Sachen 

nicht spezifisch geahndet werde. Der Gerichtshof hat entschieden, dass eine 
exakte Übereinstimmung der Tatbestandsmerkmale der betreffenden 
Straftat im Ausstellungs- und im Vollstreckungsmitgliedstaat nicht 

erforderlich ist. Die vollstreckende Justizbehörde kann daher die Vollstreckung 

des Europäischen Haftbefehls nicht deshalb ablehnen, weil lediglich ein Teil 

der Handlungen, die im Ausstellungsmitgliedstaat die betreffende Straftat 

bilden, nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats eine Straftat 

darstellt.

Urteil Procureur général près la cour d’appel d’Angers vom 14. Juli 2022 

(C-168/21)
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2019 beantragte der damals noch minderjährige I, ein ägyptischer 

Staatsangehöriger, internationalen Schutz in Griechenland. In seinem 

Antrag äußerte er den Wunsch einer Zusammenführung mit seinem Onkel 

S, der ebenfalls ägyptischer Staatsangehöriger sei, sich rechtmäßig in den 

Niederlanden aufhalte und mit einer Zusammenführung einverstanden 

sei. Der niederländische Staatssekretär lehnte das von den griechischen 

Behörden gestellte Aufnahmegesuch mit der Begründung ab, dass die 

Identität von I und daher das behauptete Verwandtschaftsverhältnis zu  

S nicht nachgewiesen werden könnten. Er wies den Rechtsbehelf von I und 

S als offensichtlich unzulässig zurück, weil die Dublin-III-Verordnung für 

Antragsteller auf internationalen Schutz keine Möglichkeit vorsehe, gegen 

die Ablehnung eines von den zuständigen nationalen Behörden gestellten 

Aufnahmegesuchs vorzugehen. Diese Entscheidung wurde beim Gericht Den 

Haag (Niederlande) angefochten, der sich an den Gerichtshof wandte. Dieser 

hat geantwortet, dass die Dublin-III-Verordnung in Verbindung mit der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union es gebietet, einem unbegleiteten 

Minderjährigen ein Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 

die das Aufnahmegesuch ablehnende Entscheidung einzuräumen. 

Dem Verwandten des Minderjährigen steht jedoch kein solches Recht zu.

Urteil Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Ablehnung des 

Aufnahmegesuchs eines ägyptischen unbegleiteten Minderjährigen) vom 

1. August 2022 (C-19/21)
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Seerettung

Im Zusammenhang mit der Seerettung hat 
sich die Frage gestellt, wie weit die Befugnisse 
der Behörden des Hafenmitgliedstaats zur 
Kontrolle von Schiffen, die unter der Flagge 

eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union fahren, bezüglich der Sicherheit auf See 
und der Umwelt reichen.

Sea Watch ist eine deutsche humanitäre Organisation, die eine systematische 

Tätigkeit der Suche und Rettung von Personen im Mittelmeer mit 

Schiffen durchführt. Nach Rettungseinsätzen im Jahr 2020 wurden zwei ihrer 

Schiffe von den Hafenbehörden in Palermo und Porto Empedocle (Italien) 

Überprüfungen unterzogen und festgehalten. Dagegen ging Sea Watch 

gerichtlich vor. Das italienische Gericht wandte sich an den Gerichtshof, 

um den Umfang der Kontroll- und Festhaltebefugnisse des Hafenstaats in 

Bezug auf Schiffe zu klären, die von humanitären Organisationen betrieben 

werden. Der Gerichtshof hat entschieden, dass der Hafenstaat diese 

Schiffe einer Überprüfung unterziehen darf. Festhalten darf er die 

Schiffe jedoch nur bei offensichtlicher Gefahr für die Sicherheit, die 

Gesundheit oder die Umwelt, was er nachweisen muss. Der Gerichtshof 

hat auch auf die Bedeutung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit 

hingewiesen, wonach die Mitgliedstaaten – darunter derjenige, der die 

Eigenschaft als Hafenstaat hat, und derjenige, der die Eigenschaft als 

Flaggenstaat hat – verpflichtet sind, bei der Ausübung ihrer jeweiligen 

Befugnisse zusammenzuarbeiten und sich abzustimmen.

Urteil Sea Watch vom 1. August 2022 (verbundene Rechtssachen C-14/21 

und C-15/21)
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Zugang zu Dokumenten

Transparenz im öffentlichen Leben ist ein 
wesentlicher Grundsatz der Union. Daher 
können die Bürger und juristische Personen 
in der Union grundsätzlich Zugang zu den 

Dokumenten der Organe beantragen.  
In bestimmten Fällen kann dieser Zugang 
jedoch verweigert werden.

Agrofert ist eine tschechische Holdinggesellschaft, die ursprünglich von 

Andrej Babiš gegründet worden war, der von 2017 bis 2021 Premierminister 

der Tschechischen Republik war. In einer Entschließung des Europäischen 

Parlaments wurde festgestellt, dass Herr Babiš auch nach seiner Ernennung 

zum Ministerpräsidenten weiterhin den Agrofert-Konzern kontrolliere. 

Agrofert hielt diese Behauptung für unzutreffend und wollte wissen, 

welche Quellen und Informationen dem Parlament zur Verfügung standen.  

Sie stellte daher einen Antrag auf Zugang zu verschiedenen Dokumenten. 

In seiner Antwort führte das Parlament aus, dass bestimmte Dokumente 

öffentlich zugänglich seien, und verweigerte den Zugang zu einem 

Schreiben der Kommission an den tschechischen Ministerpräsidenten 

und zu einem Bericht der Kommission. Dagegen klagte Agrofert beim 

Gericht, das den Beschluss des Parlaments bestätigt hat. Das Gericht hat 

festgestellt, dass das Rechtsschutzinteresse von Agrofert in Bezug auf 

die Entscheidung, ihr den Zugang zu diesem Bericht zu verweigern, 

entfallen ist, weil ihr der Bericht inzwischen übermittelt wurde, und 

die Klage gegen die Entscheidung, den Zugang zum Schreiben an den 

tschechischen Ministerpräsidenten zu verweigern, abgewiesen, da die 

Verbreitung des Schreibens das Ziel der Prüftätigkeiten der Kommission 

beeinträchtigen konnte.

Urteil Agrofert/Parlament vom 28. September 2022 (T-174/21)
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Die Europäische Union wendet Regeln an, um 
den freien Wettbewerb zu schützen. Praktiken, 
die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des 
Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, sind 
verboten. Konkret verbietet das Unionsrecht 
bestimmte Vereinbarungen oder den 
Austausch von Informationen zwischen einem 
Unternehmen und seinen Wettbewerbern, die 

einen solchen Zweck oder eine solche Wirkung 
haben können, sowie die missbräuchliche 
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung 
auf einem bestimmten Markt durch ein 
Unternehmen. Ebenso sind staatliche 
Beihilfen grundsätzlich verboten, es sei denn, 
sie sind gerechtfertigt und verfälschen den 
Wettbewerb nicht auf eine dem Gemeinwohl 
abträgliche Weise.

Wettbewerb und staatliche Beihilfen

2009 hatte die Kommission eine Geldbuße von 1,06 Mrd. Euro gegen Intel 

Corporation verhängt, weil das Unternehmen zwischen 2002 und 2007 

seine beherrschende Stellung auf dem Weltmarkt für Prozessoren 

missbräuchlich ausgenutzt habe. 2014 bestätigte das Gericht diese 

Entscheidung. Intel legte dagegen ein Rechtsmittel beim Gerichtshof ein, der 

2017 das Urteil wegen eines Rechtsfehlers aufhob. Das Gericht hatte sich zu 

Unrecht darauf beschränkt, festzustellen, dass die streitigen Rabatte aufgrund 

ihres Wesens geeignet gewesen seien, den Wettbewerb zu beschränken, 

ohne zu prüfen, ob sie tatsächlich diese Wirkung hatten. Der Gerichtshof 

verwies die Sache daher an das Gericht zur erneuten Entscheidung zurück. 

In seinem Urteil vom 26. Januar 2022 hat das Gericht entschieden, dass die 

Analyse der Kommission hinsichtlich der Eignung der streitigen Rabatte, 

den Wettbewerb zu beschränken, unvollständig war, und hat daher die 

Entscheidung der Kommission teilweise für nichtig erklärt. Zur Auswirkung 

einer solchen Teilnichtigerklärung der angefochtenen Entscheidung auf die 

Höhe der von der Kommission gegen Intel verhängten Geldbuße hat das 

Gericht festgestellt, dass es nicht in der Lage ist, zu bestimmen, welcher 

Betrag der Geldbuße allein auf die reinen Beschränkungen entfällt. Deshalb 

hat es den Artikel der angefochtenen Entscheidung, mit dem gegen Intel 

wegen der festgestellten Zuwiderhandlung eine Geldbuße in Höhe von 

1,06 Mrd. Euro verhängt wird, in vollem Umfang für nichtig erklärt.

Urteil Intel Corporation/Kommission vom 26. Januar 2022 (T-286/09 RENV)
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Mit Beschluss vom 27. September 2017 stellte die Europäische Kommission 

fest, dass die Scania AB, die Scania CV AB und die Scania Deutschland GmbH, 

drei Unternehmen der Scania-Gruppe, die Lkw für Langstreckentransporte 

herstellen und verkaufen, gegen das Wettbewerbsrecht der Union verstoßen 

hätten. Sie warf ihnen vor, sich von Januar 1997 bis Januar 2011 mit ihren 

Wettbewerbern an Kartellen auf dem Markt für mittlere und schwere Lkw  

im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beteiligt zu haben. Der Beschluss 

wurde nach einem sogenannten hybriden Verfahren erlassen, bei dem 

das Vergleichsverfahren und das ordentliche Verwaltungsverfahren in 

Kartellsachen verbunden werden. Das Vergleichsverfahren erlaubt den 

Beteiligten in Kartellverfahren, ihre Haftung anzuerkennen und im Gegenzug 

eine Herabsetzung der festgesetzten Geldbuße zu erhalten. Die Unternehmen 

der Scania-Gruppe hatten sich gegenüber der Kommission bereit erklärt, 

Vergleichsgespräche aufzunehmen, sich später jedoch aus diesem Verfahren 

zurückgezogen. Daher erließ die Kommission gegenüber den Unternehmen, 

die einen Vergleichsantrag gestellt hatten, einen Vergleichsbeschluss und 

setzte die Untersuchung gegen die Unternehmen der Scania-Gruppe fort, 

gegen die sie schließlich eine Geldbuße von 880 523 000 Euro festsetzte.  

Das Gericht hat die Klage der Unternehmen der Gruppe gegen den Beschluss 

der Kommission in vollem Umfang abgewiesen und damit die von der 

Kommission verhängte Geldbuße bestätigt.

Urteil Scania u. a./Kommission vom 2. Februar 2022 (T-799/17)

Am 4. Mai 2022 hat das Gericht den Beschluss der Kommission bestätigt, 

mit dem die Rettungsbeihilfe Rumäniens zugunsten der rumänischen 

Fluggesellschaft TAROM in Höhe von 36 660 000 Euro genehmigt wird.  

Die Haupttätigkeit von TAROM ist die nationale und internationale 

Beförderung von Passagieren, Fracht und Post. Die Fluggesellschaft Wizz Air 

Hungary focht diesen Beschluss beim Gericht an. Dieses hat den Beschluss 

der Kommission bestätigt, weil die Beihilfe der Vermeidung der sozialen 

Härten dient, zu denen eine Unterbrechung der Dienste der rumänischen 

Fluggesellschaft angesichts des schlechten Zustands der rumänischen 

Straßen- und Schieneninfrastruktur führen könnte.

Urteil Wizz Air Hungary/Kommission vom 4. Mai 2022 (T-718/20)
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Die Regierung der Autonomen Gemeinschaft Valencia gewährte der 

Fundación Valencia, einer mit dem Fußballverein FC Valencia in Verbindung 

stehenden Vereinigung, eine Bürgschaft für ein Bankdarlehen in Höhe von 

75 Mio. Euro, mit dessen Hilfe sie 70,6 % der Aktien des FC Valencia erwarb. 

Diese Bürgschaft wurde später auf 6 Mio. Euro aufgestockt. 2016 stellte 

die Kommission fest, dass es sich um staatliche Beihilfen handele, die mit 

dem Unionsrecht unvereinbar seien, und ordnete ihre Rückforderung an.  

Der FC Valencia focht diesen Beschluss der Kommission beim Gericht an, 

das ihn 2020 für nichtig erklärte (T-732/16). Daraufhin legte die Kommission 

ein Rechtsmittel beim Gerichtshof gegen das Urteil des Gerichts ein.  

Der Gerichtshof hat das Rechtsmittel zurückgewiesen und festgestellt, dass 

das Gericht der Kommission keine übermäßige Beweislast auferlegt 

und zu Recht lediglich festgestellt hat, dass sie den Anforderungen, 

die sich mit dem Erlass von Regeln zur Analyse von Bürgschaften der 

Mitgliedstaaten in Gestalt einer Mitteilung selbst auferlegt hatte, 

nicht nachgekommen ist.

Urteil Kommission/Valencia Club de Fútbol vom 10. November 2022  

(C-211/20 P)
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Geistiges Eigentum

Der Gerichtshof und das Gericht gewährleisten 
die Auslegung und Anwendung der von der 
Union erlassenen Vorschriften zum Schutz 
aller ausschließlichen Rechte an geistigen 
Schöpfungen. Darüber hinaus verbessert der 
Schutz des geistigen Eigentums (Urheberrecht) 
und des gewerblichen Eigentums (Markenrecht, 
Schutz von Mustern und Modellen, Patentrecht) 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 
indem er ein Umfeld fördert, das Kreativität 
und Innovation begünstigt. Das Unionsrecht 
schützt auch anerkannte Kenntnisse bezüglich 
eines Erzeugnisses in einem bestimmten 
geografischen Gebiet der Union durch 
geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.).

Die Bezeichnung „Feta“ wurde im Jahr 2002 als geschützte 

Ursprungsbezeichnung (g.U.) eingetragen. Seitdem darf sie nur für Käse 

verwendet werden, der seinen Ursprung in einem bestimmten geografischen 

Gebiet in Griechenland hat und der einschlägigen Produktspezifikation 

entspricht. Dänemark vertrat die Auffassung, die Verordnung 1151/2012 

gelte nur für Erzeugnisse, die in der Union vermarktet würden, nicht aber für 

Ausfuhren in Drittländer. Es hat daher Erzeugern in seinem Hoheitsgebiet 

nicht verboten, ihre Erzeugnisse unter der Bezeichnung „Feta“ auszuführen. 

Die Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Dänemark 

ein, weil es gegen seine Verpflichtungen aus dieser Verordnung verstoßen 

habe. Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Verordnung zur Ausfuhr 

bestimmte Erzeugnisse nicht von den verbotenen Handlungen, insbesondere 

den Verletzungen des durch die g.U. geschützten Rechts des geistigen 

Eigentums, ausnimmt. Er hat daher festgestellt, dass Dänemark dadurch 

gegen seine Verpflichtungen verstoßen hat, dass es die Verwendung der 

Bezeichnung „Feta“ für Käse, der zur Ausfuhr in Drittländer bestimmt 

ist, nicht unterbunden hat.

Urteil Kommission/Dänemark vom 14. Juli 2022 (C-159/20)

Geistiges Eigentum beim Gericht der Europäischen Union 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Im Juni 2017 meldete die Regierung des Fürstentums Andorra das folgende 

Bildzeichen für ein breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen als 

Unionsmarke an::

Da das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) diese 

Anmeldung zurückgewiesen hatte, erhob die Regierung des Fürstentums 

Andorra eine Klage beim Gericht. Damit ein Zeichen als Unionsmarke 

eingetragen werden kann, darf es nicht beschreibend sein, also nicht 

bloß die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben.  

In seinem Urteil ist das Gericht zu dem Schluss gelangt, dass die Marke 

Andorra beschreibenden Charakter hat. Sie kann von den maßgeblichen 

Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Waren und 

Dienstleistungen wahrgenommen werden. Dabei handelt es sich um ein 

absolutes Eintragungshindernis, das für sich genommen dazu führt, dass 

das Zeichen nicht als Unionsmarke eingetragen werden kann.

Urteil Govern d‘Andorra/EUIPO (Andorra) vom 23. Februar 2022  

(T-806/19)

Das Gericht hat drei Klagen der Apple Inc. gegen Entscheidungen des 

Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) abgewiesen, 

mit denen das Wortzeichen „THINK DIFFERENT“ für verfallen erklärt 

worden war. 1997, 1998 und 2005 hatte Apple Inc. die Eintragung des 

Wortzeichens „THINK DIFFERENT“ als Unionsmarke u. a. für informations- und 

telekommunikationstechnische Produkte erwirkt. Auf Antrag der Swatch AG,  

die geltend machte, dass die angegriffenen Marken für die betreffenden 

Waren innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren 

nicht ernsthaft benutzt worden seien, erklärte das EUIPO die Marken für 

verfallen. Das Gericht hat die Entscheidung des EUIPO bestätigt, da Apple 

die ernsthafte Benutzung der Marken für die betreffenden Waren in den 

fünf Jahren vor dem Tag der Einreichung der Anträge auf Verfallserklärung 

hätte nachweisen müssen, ihr dieser Nachweis aber nicht gelungen ist.

Urteil Apple/EUIPO – Swatch (Think different) vom 8. Juni 2022 

(verbundene Rechtssachen T-26/21, T-27/21 und T-28/21)
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2017 stellte das britische Unternehmen Golden Balls beim Amt der 

Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) einen Antrag, die Marke 

BALLON D’OR für verfallen zu erklären, da sie für bestimmte Waren und 

Dienstleistungen nicht hinreichend benutzt worden sei. Die Marke BALLON 

D’OR war für die französische Gesellschaft Les Éditions P. Amaury, 

Inhaberin der Rechte am Ballon d‘or (einer Auszeichnung für den besten 

Fußballspieler des Jahres), eingetragen. 2021 erklärte EUIPO diese Marke für 

die Mehrzahl der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen war, 

für verfallen. Daraufhin focht Les Éditions P. Amaury diese Entscheidung des 

EUIPO vor dem Gericht an, das sie aufgehoben hat, soweit darin die fragliche 

Marke für Unterhaltungsdienstleistungen für verfallen erklärt wurde.  

Für die Dienstleistungen der Ausstrahlung oder Zusammenstellung 

von Fernsehprogrammen, der Produktion von Shows oder Filmen 

und der Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Magazinen oder 

Zeitungen hat das Gericht die Verfallserklärung dagegen bestätigt.

Urteil Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) vom  

6. Juli 2022 (T-478/21)
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Steuern

Direkte Steuern wie z. B. die Körperschaftsteuer 
fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten. Sie müssen aber die 
Grundregeln der Europäischen Union wie 
das Verbot staatlicher Beihilfen beachten. 
Daher werden Steuervorbescheide („tax 
rulings“), mit denen einige Mitgliedstaaten 

multinationalen Unternehmen eine besondere 
steuerliche Behandlung gewähren, von 
der Kommission und gegebenenfalls vom 
Unionsgericht überprüft.

Steuervorbescheide sind von der Steuerverwaltung bestimmter 

Mitgliedstaaten auf Antrag von Unternehmen erteilte verbindliche Auskünfte 

über die künftige Besteuerung dieser Unternehmen. Fiat Chrysler Finance 
Europe, ein Unternehmen mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg, erhielt 

von den luxemburgischen Steuerbehörden einen Steuervorbescheid, 

mit dem eine Methode zur Bestimmung der Vergütung gebilligt wurde, 

die es als integriertes Unternehmen für den anderen Unternehmen der 

Fiat/Chrysler-Gruppe erbrachte Dienstleistungen bezog. 2015 stellte die 

Kommission fest, dass dieser Steuervorbescheid eine mit dem Binnenmarkt 

unvereinbare Betriebsbeihilfe im Sinne des Unionsrechts darstelle.  

Fiat Chrysler Finance Europe und Luxemburg erhoben daraufhin Klagen 

beim Gericht. Dieses bestätigte 2019 den von der Kommission verfolgten 

Ansatz und wies die Klagen ab. Fiat Chrysler Finance Europe und Irland hielten 

die Erwägungen des Gerichts zur Frage, wann ein wirtschaftlicher Vorteil 

vorliegt, in mehrfacher Hinsicht, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 

geltenden beihilferechtlichen Vorschriften, für fehlerhaft. Der Gerichtshof 

hat das Urteil des Gerichts aufgehoben und den Beschluss der Kommission 

für nichtig erklärt. Nach seiner Ansicht hat die Kommission einen anderen 
Fremdvergleichsgrundsatz angewandt als den im luxemburgischen 
Recht festgelegten, obwohl – mangels einer entsprechenden 
Harmonisierung im Unionsrecht – nur die nationalen Bestimmungen 
relevant sind, wenn zu prüfen ist, ob bestimmte Transaktionen anhand 

des Fremdvergleichsgrundsatzes zu untersuchen sind.

Urteil Fiat Chrysler Finance Europe/Kommission und Irland/Kommission 

vom 8. November 2022 (verbundene Rechtssachen C-885/19 P und 

C-898/19 P)
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Rechtsstaatlichkeit

Sowohl die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union als auch der Vertrag 
über die Europäische Union verweisen 
ausdrücklich auf die Rechtsstaatlichkeit 
als einen der gemeinsamen Werte der  
EU-Mitgliedstaaten, auf die sich die Union 
gründet. Der Gerichtshof muss sich immer 
häufiger, sei es im Zusammenhang mit 
Vertragsverletzungsklagen der Europäischen 
Kommission gegen Mitgliedstaaten oder mit 

Vorabentscheidungsersuchen nationaler 
Gerichte, zu der Frage äußern, ob die 
Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit 
wahren. Der Gerichtshof hat in solchen Fällen 
zu prüfen, ob dieser Grundwert auf nationaler 
Ebene geachtet wird, und zwar insbesondere 
hinsichtlich der Judikative und insoweit vor 
allem in Bezug auf das Ernennungsverfahren 
oder das Disziplinarverfahren für Richter.

In Beantwortung einer Vorlagefrage des Sąd Najwyższy (Oberstes Gericht, 

Polen) hat der Gerichtshof entschieden, dass der bloße Umstand, dass 

ein Richter zu einem Zeitpunkt ernannt wurde, zu dem der Mitgliedstaat, 

dem er angehört, noch keine Demokratie war, die Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit dieses Richters bei der Ausübung seiner späteren 

richterlichen Funktionen nicht in Frage stellt. Insbesondere sind die 

Umstände, unter denen es zur erstmaligen Ernennung dieses Richters 

auf seine Stelle kam, nicht geeignet, bei den Einzelnen berechtigte und 

ernsthafte Zweifel zu wecken.

Urteil Getin Noble Bank vom 29. März 2022 (C-132/20)

Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der Union 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union – verbindliche Regeln mit  

konkreten Folgen 

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
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Restriktive Maßnahmen und Außenpolitik

Restriktive Maßnahmen oder „Sanktionen“ 
sind ein wesentliches Instrument der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) der Europäischen Union. Sie werden als 
Teil eines ganzheitlichen und umfassenden 
Ansatzes eingesetzt, zu dem auch ein 
politischer Dialog gehört. Die Union greift auf 
sie zurück, um die Werte, die grundlegenden 

Interessen und die Sicherheit der Union zu 
schützen sowie Konflikte zu verhüten und 
die internationale Sicherheit zu stärken. Die 
Sanktionen sollen eine Änderung in der Politik 
oder im Handeln derjenigen bewirken, gegen 
die sich die Maßnahmen richten, und so die 
Ziele der GASP befördern.

Nach schweren Menschenrechtsverletzungen in Libyen erließ der Rat 

der Europäischen Union im Oktober 2020 restriktive Maßnahmen gegen 

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, einen russischen Geschäftsmann mit engen 

Beziehungen zur Wagner-Gruppe, die an Militäroperationen in diesem Staat 

beteiligt ist. Diese Maßnahmen, die im Juli 2021 verlängert wurden, bestanden 

im Einfrieren der Gelder von Personen, die an Handlungen beteiligt sind 

oder Handlungen unterstützen, die den Frieden, die Stabilität oder die 

Sicherheit in Libyen bedrohen. Herr Prigozhin focht diese Maßnahmen 

beim Gericht an und beantragte, sie für nichtig zu erklären. Das Gericht 

hat die Klage abgewiesen. Es hat u. a. festgestellt, dass die vorgelegten 

Beweise, z. B. Auszüge aus dem Bericht des UN-Generalsekretärs und 

Presseartikel (mit Fotos und Zeugenaussagen) aus verschiedenen Quellen wie 

Nachrichtenagenturen oder Medien, die Identifizierung der Wagner-Gruppe 

ermöglichen sowie präzise und übereinstimmende Informationen über  

die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in Libyen bedrohenden 

Aktivitäten dieser Gruppe enthalten. Ferner enthalten die Akten konkrete, 

präzise und übereinstimmende Beweise für die engen und vielfältigen 

Beziehungen von Herrn Prigozhin zur Wagner-Gruppe.

Urteil Prigozhin/Rat vom 1. Juni 2022 (T-723/20)
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70 Jahre im Dienst der Bürger und 
einer Union des Rechts

3



A  Die Tätigkeit des Unionsorgans im Jahr 2022

Der Kanzler des Gerichtshofs, Generalsekretär des Unionsorgans, leitet die Verwaltungsdienststellen 
unter Aufsicht des Präsidenten.

Am 4. Dezember 1952 leisteten die ersten Mitglieder 

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl (EGKS) ihren Amtseid in einer 

der vier Amtssprachen der EGKS. Neun Mitglieder – 

sieben Richter und zwei Generalanwälte –, die die 

Rechtskulturen der einzelnen Mitgliedstaaten 

repräsentierten, um einen fruchtbaren Dialog der 

Rechtstraditionen zu ermöglichen, eine Kanzlei, 

die für den ordentlichen Geschäftsgang sorgt, ein 

Sprachendienst, der den Zugang zur europäischen 

Justiz ohne Sprachbarriere gewährleistet, und 

eine Verwaltung, die die ordnungsgemäße 

Verwendung der öffentlichen Mittel im Dienst des 

Rechtsprechungsorgans der EGKS sicherstellt:  

So sah, in groben Zügen, der Gerichtshof nach seiner 

Errichtung aus.

70 Jahre später kann der Gerichtshof mit Stolz auf 

seinen Weg zurückblicken, weil es ihm gelungen 

ist, mit der Zeit zu gehen, ohne seine Grundwerte 

aufzugeben.

Mehr denn je stellt die Unterstützung der 

Rechtsprechungstätigkeit des Gerichtshofs, der 

seit seiner Errichtung über 43 000 Entscheidungen 
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erlassen hat, für alle seine Dienststellen die 

Richtschnur dar.

Insoweit war 2022 ein wichtiges Jahr, da die Weichen 

für ein Schlüsselprojekt des Gerichtshofs gestellt 

wurden, nämlich die Einrichtung eines integrierten 

Systems zur Bearbeitung der Rechtssachen, das 

es den beiden Gerichten langfristig ermöglichen 

wird, von der Anhängigmachung einer Rechtssache 

bis zur Verbreitung der Entscheidung in einem 

völlig digitalisierten, gesicherten und integrierten 

Workflow zu arbeiten. Dieses Projekt, das ganz auf die 

zügige Durchführung der Verfahren und eine Justiz 

von hoher Qualität ausgerichtet ist, wird im Jahr 2024 

nach mehreren Jahren intensiver Zusammenarbeit 

zwischen den Gerichten, den Kanzleien und den 

Dienststellen umgesetzt werden. Es stellt eine 

wichtige Etappe im Prozess der Digitalisierung 

der Rechtsprechungstätigkeit dar, der vor einigen 

Jahren mit der Einführung von e-Curia begonnen 

hat, und bestätigt erneut, dass der Schlüssel für 

Effizienz und Fortschritt in der zügigen Umsetzung 

der technologischen Entwicklung liegt.

Daneben gibt es weitere strategische Ziele, die 

den Arbeitsplan des Gerichtshofs leiten. In diesem 

Rahmen wurden 2022 wichtige Projekte angestoßen, 

von denen einige zweifelsohne an die Leitprinzipien 

anknüpfen, die das Handeln des Gerichtshofs seit 

seiner Errichtung bestimmen.

Zu diesen Prinzipien gehört seit sieben Jahrzehnten 

die Suche nach Mitarbeitern aus allen Mitgliedstaaten, 

die die höchsten Anforderungen an Kompetenz 

und Professionalität erfüllen. Mehrsprachig, 

hochqualifiziert und dem Aufbau eines Europas 

der Justiz verschrieben, stehen sie im Zentrum des 

Projekts der Valorisierung und Bindung von Talenten, 
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das der Gerichtshof umsetzt. Insoweit hat dieser 2022 eine 

umfassende Initiative der Verbesserung der Zugänglichkeit 

und der Inklusion lanciert, die die Einstellung, Integration 

und Entfaltung von Kollegen mit Behinderung fördern soll, 

damit jeder seine Fähigkeiten bestmöglich entwickeln kann. 

Diese Initiative, an der sich der ganze Gerichtshof beteiligt, 

soll auch sicherstellen, dass der Gerichtshof der Europäischen 

Union allen Rechtsuchenden, an den Verfahren beteiligten 

Akteuren und Besuchern physisch oder virtuell zugänglich ist.

Das Bestreben, stets für den Bürger ansprechbar zu sein, aber 

auch die breite Öffentlichkeit besser zu erreichen, liegt 

schon lange der Kommunikations- und Informationspolitik 

des Gerichtshofs zugrunde. In diesem Jubiläumsjahr gab es 

zahlreiche entsprechende Initiativen wie z. B. das Pilotprojekt 

des Webstreamings von mündlichen Verhandlungen, das in 

dieser Veröffentlichung vorgestellt wird. Auf den während 

der Pandemie gewonnenen Erfahrungen aufbauend hat der 

Gerichtshof außerdem ein Fernbesuchsprogramm langfristig 

verankert, bei dem Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 

Oberstufe aus den Mitgliedstaaten die Gebäude des Gerichtshofs 

besichtigen, Vorträge von dessen Mitgliedern hören und sich 

mit diesen live austauschen können, und zwar in ihrer Sprache 

und ohne ihr Klassenzimmer zu verlassen. Diese spannende 

Initiative, an der bereits mehrere Hundert Schülerinnen und 

Schüler aus verschiedenen Mitgliedstaaten teilgenommen 

haben, bietet so jungen Menschen, die bisher durch Entfernung, 

Kosten oder sonstige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 

der Reise davon abgehalten wurden, sich zum Gerichtshof zu 

begeben, neue Möglichkeiten, den Gerichtshof zu besuchen 

und die Rolle des Rechtsprechungsorgans der Union besser 

zu verstehen.

Die Liste der 2022 durchgeführten Projekte erscheint wie jedes 

Jahr ebenso lang wie vielfältig, so dass sich die Aufzählung 

fortsetzen ließe. Es sind jedoch nicht die Jahresergebnisse, 

die die Kultur und die Werte einer Organisation am besten 

abbilden, sondern vielmehr deren Fähigkeit, in dem unsicheren 

Kontext, in dem sich Europa derzeit befindet, ihren Teil der 

Verantwortung zu übernehmen.
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Insoweit ist der Gerichtshof seiner Rolle vollauf gerecht 

geworden, als er den Obersten Gerichtshof der Ukraine 

empfing, um den Aufbau einer Justiz des Friedens und des 

Fortschritts zu fördern, und als er ausnahmsweise seinen 

Großen Sitzungssaal geöffnet hat, um mit einem Theaterstück 

den Richter zu gedenken, die ihr Leben gegeben haben, um den 

Rechtsstaat zu schützen, der auch in seiner Rechtsprechung 

unermüdlich angemahnt wird, aber auch dadurch, dass er 

alle verfügbaren Technologien nutzt, um mit denjenigen in 

Kontakt zu treten, die weit entfernt leben, und im Bestreben 

nach Gleichheit und Inklusion alles dafür tut, dass jeder beim 

Gerichtshof seinen Platz findet und sich entfalten kann.

2022 wurden beim Gerichtshof wie auch bei Heizung und 

Beleuchtung gespart, um den Energieverbrauch zu senken, 

aber das Feuer, das uns in unserer Mission antreibt, hat nie 

heißer und heller gebrannt!

Alfredo Calot Escobar 

Kanzler des Gerichtshofs
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B  Wichtigste Ereignisse des Jahres

Das Unionsorgan hat das ganze Jahr 2022 lang seinen 70. Jahrestag gefeiert, und zwar 

unter dem Motto „Eine bürgernahe Justiz“. Die Feierlichkeiten waren Anlass, auf die 

Zeit zurückzublicken, die vergangen ist, seit die Gründungsväter der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 1952 den Grundstein für das europäische 

Einigungswerk legten. In diesen 70 Jahren hatte das Rechtsprechungsorgan 

zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Das Aufeinanderfolgen der Verträge, 

die Errichtung des Gerichts im Jahr 1989, die Übertragung neuer Zuständigkeiten, 

die aufeinanderfolgenden Erweiterungen, aber auch der Brexit, die schrittweise 

Erhöhung der Zahl der Amtssprachen und der Generalanwälte, die Verdoppelung der 

Zahl der Richter des Gerichts … all diese Ereignisse haben diese Jahre geprägt und 

den Gerichtshof bei der Erfüllung seines Auftrags, die Wahrung des Unionsrechts 

sowie dessen einheitliche Auslegung und Anwendung sicherzustellen, begleitet. 

Bevor wir den Blick in die Zukunft richten, wollen wir noch einmal die wichtigsten 

Ereignisse dieses besonderen Jahres Revue passieren lassen.

Zu Beginn des Jahres enthüllte der Präsident das Logo des 70. Jahrestags, das 

erstmals den Gerichtshof schmückt. Als Symbol des Jahrestags erscheint es auf allen 

Veröffentlichungen dieses Jahres. Es wurde auf einem der Türme angebracht, so dass 

es vom Zentrum der Stadt Luxemburg aus sichtbar war und die Aufmerksamkeit 

der Bürger erregen konnte. Am Tag der offenen Tür konnten die Bürger Postkarten 

mit diesem Logo in die ganze Union versenden, um ihre Angehörigen über ihre 

Teilnahme an dieser festlichen Veranstaltung zu informieren.

Auf Twitter wurden die Bürger mit einer Informationskampagne auf die Geschichte 

und die Tätigkeit des Gerichtshofs aufmerksam gemacht. 70 Tweets verschafften 

unseren 146 000 Followern einen Überblick über den Gerichtshof von 1952 bis heute!

An eine jahrzehntelange Tradition anknüpfend hat Post Luxembourg nach den 

Briefmarken, die 1973 zur Einweihung des Palais, 1987 zum 35. Jahrestag des 

Gerichtshofs, 2002 zum 50. und 2012 zum 60. Jahrestag herausgegeben wurden, 

eine Briefmarke zum 70. Jahre des Unionsorgans herausgegeben. Außerdem ist 

ein Buch über die Geschichte des Gerichtshofs als Jubiläumsband erschienen, 

70 Jahre Gerichtshof der Europäischen Union:  
Rückblick auf ein Jubiläumsjahr
„Eine bürgernahe Justiz“
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der bei offiziellen Besuchen und protokollarischen Empfängen überreicht wird. Für 2023 ist eine für die breite 

Öffentlichkeit gedachte Ausgabe vorgesehen.

Als Höhepunkt der Feierlichkeiten hat der Gerichtshof Anfang Dezember anlässlich eines außerordentlichen 

Richterforums die Präsidenten der Verfassungsgerichte und der obersten Gerichte aller Mitgliedstaaten sowie 

die Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen 

Freihandelsassoziation empfangen. Diese wichtige jährliche Veranstaltung, die 2022 in einem besonderen Format 

stattfand, bietet den Richtern und Generalanwälten die Gelegenheit, sich mit Richtern aus allen Mitgliedstaaten 

auszutauschen, um so den justiziellen Dialog zu fördern. Das Forum, das dem Thema „Eine bürgernahe Justiz“ 

gewidmet war, begann mit der Vorführung eines Films zum 70. Jahrestag über die Geschichte des Gerichtshofs 

und seine Rolle beim Aufbau der europäischen Rechtsordnung. In diesem von den Dienststellen des Gerichtshofs 

gedrehten Film, der auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, treten Mitglieder des Gerichtshofs und des 

Gerichts sowie Vertreter der Wissenschaft auf, außerdem werden zahlreiche Archivbilder verwendet.

In der feierlichen Sitzung vom 6. Dezember hat der Gerichtshof S. K. H. den Erbgroßherzog Guillaume, den Ersten 

Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas, den Minister für Gesetzgebung und Präsidenten des 

Legislativsrats der Regierung der Tschechischen Republik Michal Šalomoun, die Vizepräsidentin der Europäischen 

Kommission Věra Jourová und die Ministerin für Kultur und der Justiz des Großherzogtums Luxemburg Sam Tanson 

empfangen.
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Erbauer Europas: Der Gerichtshof 
würdigt die Jugend
Die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag endeten am 6. Dezember mit der 

Konferenz „Erbauer Europas“, einer besonderen Zusammenkunft zwischen 

hochrangigen Vertretern der Union und der europäischen Jugend.

„Willkommen in Ihrem Haus, bei Ihrem Gerichtshof!“

Mit diesen Worten wandte sich Präsident Koen Lenaerts an 240 Schülerinnen 

und Schüler der gymnasialen Oberstufe aus zehn Mitgliedstaaten, die 

im Großen Sitzungssaal anwesend waren oder per Videokonferenz 

teilnahmen, bevor er die Rolle des Gerichtshofs und die Auswirkungen 

seiner Entscheidungen auf den Alltag der Bürger erläuterte. Präsident 

Lenaerts, Othmar Karas und Věra Jourová sprachen über ihren jeweiligen 

Lebensweg und die Maßnahmen, die sie bei ihrem jeweiligen Unionsorgan 

ergreifen. Dabei betonten sie ihre unterschiedliche Herkunft, die ein in 

Vielfalt vereintes Europa widerspiegele: „Ein Mensch mit einer anderen 

Herkunft, Religion oder Meinung kann genauso Recht haben wie ich“, erklärte 

Herr Karas. Frau Jourová wies die jungen Leute darauf hin, dass Werte wie 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht für selbstverständlich genommen 

werden dürften, und erzählte von ihren ersten prägenden Erinnerungen: 

dem Einzug der sowjetischen Panzer im Prager Frühling 1968.

Herr Lenaerts, Herr Karas und Frau Jourová beantworteten dann Fragen 

der jungen Gäste. Die Vorteile des europäischen Einigungswerks, die 

Bedeutung des Beitritts der osteuropäischen Länder zur Union, die 

größten Herausforderungen, die sich der Union stellen, deren Vorgehen 

bei Verstößen gegen das Unionsrecht und Missachtung ihrer Werte, die 

an die Union gerichtete Kritik und den wachsenden Euroskeptizismus, 

Klimaerwärmung und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der 

sexuellen Orientierung: Zu all diesen Themen wollten die jungen Besucher 

die Meinung ihrer Gesprächspartner hören.

Zum Abschluss erinnerte Präsident Lenaerts an die Erklärung Robert 

Schumans: „Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch 

nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete 

Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“ Am Ende 

dieser Veranstaltung zeigten sich die Schülerinnen und Schüler sehr erfreut 

darüber, dass sie diese Möglichkeit des Austauschs mit den hochrangigen 

Vertretern der Union hatten.

„Für mich ist es sehr inspirierend, 
dass wir die Möglichkeit 
haben, an einer solchen 
Veranstaltung teilzunehmen 
und Fragen an so hochrangige 
Führungspersönlichkeiten zu 
stellen!“

„Unsere Schule durfte Fragen an 
prominente Persönlichkeiten der 
europäischen Organe stellen:  
Ich war auf dieser Konferenz nicht 
nur Beobachter, sondern aktiver 
Teilnehmer.“
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Streaming mündlicher Verhandlungen: 
ein weiterer Schritt auf dem Weg zu 
einer bürgernahen Justiz
Um dem Grundsatz der Transparenz und der Öffentlichkeit der mündlichen 

Verhandlungen eine moderne Dimension zu geben, bietet der Gerichtshof seit diesem 

Jahr im Wege eines Pilotversuchs das Streaming öffentlicher Verhandlungen auf der 

CVRIA-Website an. Mit diesem neuen Dienst soll der Gerichtshof noch bürgernäher 

werden. Das zum April 2022 eingerichtete System bietet Personen, die aus welchem 

Grund auch immer (Kosten, Entfernung, mit der Reise verbundene Schwierigkeiten) 

nicht in der Lage sind, sich nach Luxemburg zu begeben, die Möglichkeit, an den 

mündlichen Verhandlungen der Großen Kammer des Gerichtshofs unter denselben 

Bedingungen teilzunehmen wie die vor Ort Anwesenden. Da die Vielsprachigkeit 

im Zentrum der Arbeitsweise des Unionsorgans steht, können die Bürger der 

Verhandlung in der Sprache ihrer Wahl folgen, indem sie beim Streaming den 

entsprechenden Dolmetschkanal wählen.

Um einen ungestörten Ablauf sicherzustellen und technische Probleme zu vermeiden, 

werden die mündlichen Verhandlungen nicht live übertragen, sondern zeitversetzt. 

So werden die vormittags stattfindenden Verhandlungen am Nachmittag und die 

nachmittags stattfindenden Verhandlungen am folgenden Vormittag übertragen. 

Die Verkündung der Urteile des Gerichtshofs und die Verlesung der Schlussanträge 

der Generalanwälte werden dagegen live übertragen. Damit der Teilnehmer 

die Rechtssache besser verstehen kann, wird kurz vor der Übertragung der 

Verhandlung ein kurzes vielsprachiges Video angeboten, in der ein Pressereferent 

die Rechtssache erläutert.

Sébastien Servais, 

Leiter der Sektion Multimédia

„Der Beschluss, das Streaming anzubieten, wurde zwar erst 
kürzlich gefasst, unsere Sektion bereitet sich jedoch schon 
seit einigen Jahren darauf vor. Die größte Herausforderung 
dabei war zunächst einmal technischer Art, weil eine 
umfangreiche IT-Ausrüstung und eine grundlegende Änderung 
unserer Konferenzsysteme erforderlich waren, insbesondere 
um die Vielsprachigkeit zu gewährleisten. Zahlreiche weitere 
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Gesichtspunkte waren zu prüfen: die Nutzung der Bilder 
während der mündlichen Verhandlungen, verschiedene 
Fragen zum Ablauf der Verhandlung selbst und der Schutz 
der personenbezogenen Daten der teilnehmenden Personen. 
Besonders wurde auf die Qualität der Aufnahmen und 
die Kameraführung geachtet, um ein hochwertiges Bild 
auszustrahlen. Der Streamingdienst wird schrittweise ergänzt 
werden durch neue externe Kommunikationsmittel, die 
es ermöglichen, die Arbeit des Gerichtshofs sichtbarer zu 
machen und größtmögliche Transparenz gegenüber dem 
Bürger herzustellen. Es handelt sich wahrscheinlich nur um 
einen ersten Schritt, aber der erste Schritt ist zweifellos 
immer der schwierigste.“

Tina Omahen, 

Dolmetscherin

„Die Dolmetscher waren, nachdem sie sich bereits an 
große Veränderungen ihrer beruflichen Tätigkeit aufgrund 
der Coronakrise anpassen mussten, mit einer weiteren 
Neuheit konfrontiert, nämlich der Synchronisation der 
kurzen Videos, die vor den im Streaming übertragenen 
mündlichen Verhandlungen angeboten werden. Anders 
als beim Dolmetschen muss dabei eine nahezu perfekte 
Synchronisierung mit dem Sprecher erreicht werden.  
Wir mussten daher unsere übliche Wiedergabetechnik 
an diese andersartige Anforderung anpassen, uns aber 
auch mit neuer Aufnahmetechnik vertraut machen. Für 
manche Kollegen, die für ihre Vorbereitung hauptsächlich 
handschriftliche Unterlagen benutzen, war der Umstieg 
auf die digitale Technik schwierig. Nach einigen 
Schweißausbrüchen haben wir jetzt aber auch für diese neue 
Aufgabe eine gute Routine entwickelt.“

100 Jahresbericht 2022 - Jahresüberblick / 70 Jahre im Dienst der Bürger und einer Union des Rechts



Marc-André Gaudissart, 

Beigeordneter Kanzler des Gerichtshofs

„Die Übertragung von mündlichen Verhandlungen im Internet 
wurde zwar, insbesondere von Journalisten, Hochschullehrern 
und Parlamentariern, schon seit mehreren Jahren gefordert, 
war vom Gerichtshof und vom Gericht aber noch nicht 
angegangen worden, und zwar nicht nur wegen Fragen im 
Zusammenhang mit der Organisation und dem Ablauf der 
mündlichen Verhandlungen, sondern auch aus technischen 
und sprachlichen Gründen, da die Übertragung einer 
Verhandlung, in der mehrere Sprachen verwendet werden, 
ohne Simultanverdolmetschung für die Unionsbürger kaum 
von Nutzen wäre. Dies war der Stand der Dinge vor der 
Gesundheitskrise …

Dank der erheblichen Anstrengungen während dieser Zeit, 
insbesondere um den Parteien, die teilweise erheblichen 
Mobilitätsbeschränkungen unterlagen, eine Teilnahme an den 
in Luxemburg stattfindenden mündlichen Verhandlungen zu 
ermöglichen, hat sich der Gerichtshof mit den technischen 
Mitteln ausgestattet, die erforderlich sind, um seine 
mündlichen Verhandlungen im Internet zu übertragen. Diese 
Möglichkeit besteht derzeit zwar nur bei den Verhandlungen 
der Großen Kammer des Gerichtshofs, sie stellt jedoch einen 
großen Schritt hin zu einer größeren Transparenz der Justiz 
gegenüber den Bürgern dar sowie einen unbestreitbaren 
Fortschritt für die nationalen Gerichte, die dem Gerichtshof 
eine Frage nach der Auslegung oder der Gültigkeit des 
Unionsrechts zur Vorabentscheidung vorgelegt haben und 
nunmehr die Erörterungen ihrer Frage in der mündlichen 
Verhandlung aus der Ferne mitverfolgen und damit die 
Tragweite der Antwort des Gerichtshofs besser verstehen 
können. Dies ist in Zeiten, in denen bisweilen die Werte und 
gar das Fundament des europäischen Einigungswerks in Frage 
gestellt werden, ein großer Trumpf.“
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Theatervorstellung im Großen 
Sitzungssaal des Gerichtshofs
Der letzte Sommer – Falcone und Borsellino  
30 Jahre später

Zum 30. Jahrestag des Attentats auf die italienischen Richter Giovanni Falcone 

und Paolo Borsellino hat sich der Große Sitzungssaal des Gerichtshofs für 

die Aufführung des Stücks L’Ultima estate – Falcone e Borsellino trent’anni 

dopo von Claudio Fava, inszeniert von Chiara Callegari, in Anwesenheit von 

Präsident Lenaerts und zahlreicher Persönlichkeiten in eine Theaterbühne 

verwandelt. Claudio Fava ist Journalist und Schriftsteller, war Abgeordneter 

im italienischen Parlament und Mitglied des Europäischen Parlaments und 

ist derzeit Vorsitzender der Commissione Antimafia della Regione Sicilia. 

Sein Werk zeichnet die letzten Monate im Leben der beiden italienischen 

Richter in den 1990er Jahren nach.

Ein Büro, zwei Stühle, ein Ordner in einer minimalistischen Inszenierung: 

Damit wollte die Regisseurin Chiara Callegari vermitteln, wie wichtig es ist, für 

eine gemeinsame Sache zu kämpfen und wachsam zu bleiben angesichts der 

Gefahr, die die Bedrohungen des Rechtsstaats und die grenzüberschreitende 

Wirtschaftskriminalität auch heute noch darstellen. Die künstlerische Sprache 

schafft einen Raum, um die Emotionen der Zuschauer zu kanalisieren und 

die Werte der Justiz in Erinnerung zu rufen. Der Gerichtshof wollte damit auf 

die Pflicht hinweisen, der Opfer zu gedenken, und diese italienischen Richter 

würdigen, die sich dem Schutz der Rechtsstaatlichkeit verschrieben hatten.

Chiara Callegari, Simone Luglio und  
Giovanni Santangelo

„Das Theaterstück L’Ultima Estate – Falcone e Borsellino 
trent ’anni dopo erzählt die einzigartige Geschichte von zwei 
italienischen Richtern, die sich dem Kampf gegen die Mafia 
verschrieben haben. Es wurde 2021 in einer Zeit großer 
Unsicherheit für die Menschheit entwickelt, als die Völker 
überall auf der Welt gegen eine gemeinsame Bedrohung 
gekämpft haben. Es war seltsam und schwierig, sich in 
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diesem Kontext der Unsicherheit damit zu beschäftigen, das 
Leben dieser beiden Männer auf die Bühne zu bringen, die 
ein grenzenloses Ungeheuer, die Mafia, ganz allein bekämpfen 
mussten. Diese Persönlichkeiten in einer Umgebung wie dem 
Gerichtshof der Europäischen Union zu würdigen, war ein 
Privileg.

Um Geschichten erzählen zu können, benötigt der Schauspieler 
das Publikum. Beim Gerichtshof haben wir nicht nur viele 
Zuschauer – vor Ort und über das Streaming – gefunden, 
sondern auch einen Ort, der seinem Wesen und seiner Aufgabe 
nach Sprachrohr aller Bürger Europas ist.

Dieser Ort hat unser Stück in einen Zusammenhang eingebettet 
und die Vorstellung auf ein höheres Niveau gehoben. Die von 
den Schauspielern gesprochenen Worte bekamen ein anderes 
Gewicht und eine andere Tiefe. Wir mussten auch damit 
zurechtkommen, dass wir die ersten waren, die im Gerichtshof, 
der für einen Tag zum Theatersaal wurde, gespielt haben.

Das Stück wurde vom Präsidenten des Gerichtshofs Koen 
Lenaerts und von der italienischen Justizministerin Marta 
Cartabia vorgestellt. Dann erhielten wir das Wort. Vor die 
Herausforderung gestellt, ein so packendes Stück in diesem 
hochsymbolischen Gericht aufzuführen, musste man sich sehr 
bemühen, die Nerven zu bewahren!

‚Der Tag war festgelegt, ein Samstag im Mai …‘, diese Worte 
hallten in der Stille des Großen Sitzungssaals, und unsere 
Geschichte vom Schicksal der beiden Diener der Justiz begann.

Es bleiben die Erinnerungen an den herzlichen Empfang, die 
Hilfsbereitschaft und Kompetenz der Veranstalter und Techniker 
und die allseitige Begeisterung, die in dieser wundervollen 
Kathedrale des Unionsrechts herrscht.“
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C  Beziehungen zur Öffentlichkeit

Im Jahr 2022, das unter dem Motto „Eine bürgernahe Justiz“ stand, wurde 

der Dialog mit dem juristischen Fachpublikum und der breiten Öffentlichkeit 

verstärkt. Wie in den vergangenen Jahren sind die Informationstechnologien – 

im Rahmen des neuen Fernbesuchsprogramms, aber auch der sozialen 

Medien – ein wichtiges Mittel, um die Tätigkeit des Gerichtshofs insbesondere 

gegenüber der Zivilgesellschaft transparenter und zugänglicher zu machen. 

Der 70. Jahrestag des Gerichtshofs bot Gelegenheit, einen der zentralen 

Werte des Gerichtshofs hervorzuheben: sich in den Dienst der Bürger und 

einer Union des Rechts zu stellen.

Dank der schrittweisen Aufhebung der durch die Pandemie bedingten 

Beschränkungen konnten 2022 auch wieder Besucher empfangen werden. 

Nach zwei Jahren, in denen Menschenansammlungen vermieden werden 

mussten, wurde am 9. Mai, dem Europatag, beim Gerichtshof ein erster 

Tag der offenen Tür veranstaltet. In diesem Rahmen wurden am Sitz des 

Gerichtshofs für angemeldete Teilnehmer geführte Besuche in mehreren 

Sprachen organisiert, bei denen die Tätigkeit des Unionsorgans, darunter 

die Aufgaben des Gerichtshofs und des Gerichts sowie der Ablauf eines 

Verfahrens, vorgestellt wurde und der Beratungssaal und der Große 

Sitzungssaal besichtigt wurden. Parallel dazu baute der Gerichtshof an 

einem schönen Frühlingstag in der europäischen Kulturhauptstadt 2022 

Esch-sur-Alzette seinen Stand auf. Ein Team aus Mitgliedern und Mitarbeitern 

des Gerichtshofs traf mit Bürgern zusammen, um die Rolle des europäischen 

Rechtsprechungsorgans zu fördern und zu erläutern. Am 8. Oktober öffnete 

der Gerichtshof erneut seine Pforten für eine größere Veranstaltung als die 

im Frühjahr, bei der die Dienststellen des Unionsorgans und zahlreiche Berufe 

vorgestellt wurden. Insgesamt haben über 2 700 Personen diese einzigartige 

Gelegenheit genutzt, um den Gerichtshof von innen kennenzulernen.

Im Lauf des Jahres wurden auf der CVRIA-Website 216 Pressemitteilungen 

veröffentlicht, mit denen Journalisten und Fachleute über die Entscheidungen 

des Gerichtshofs und des Gerichts zum Zeitpunkt der Verkündung der 

Entscheidungen informiert werden sollen. Unter Berücksichtigung aller auf 

der Website verfügbaren Sprachfassungen wurden den Korrespondenten 

in den Mitgliedstaaten 2 856 Pressemitteilungen übermittelt.

2 700
Besucher  

in den Gebäuden 

Aufgabe der 

Pressereferenten der 

Direktion Kommunikation, 

die alle eine juristische 

Ausbildung haben, ist 

es, Journalisten aus den 

Mitgliedstaaten und 

ihren verschiedenen 

Korrespondenten die 

Urteile, Beschlüsse und 

Schlussanträge, aber auch 

anhängige Rechtssachen 

zu erläutern. Sie bereiten 

für sie Veranstaltungen und 

Kommunikationsmaterialien 

vor, die abonniert werden 

können.

2 856
Pressemitteilungen 
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Fernbesuche sollen 

Schülerinnen und Schüler der 

gymnasialen Oberstufe im 

Alter von 15 bis 18 Jahren über 

die Rolle der Unionsgerichte 

informieren. Die Auswirkungen 

der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs auf ihren Alltag und 

die Rechtsprechungstätigkeit 

werden von einem Juristen 

erläutert. Das Programm 

umfasst einen geführten 

virtuellen Besuch der Gebäude, 

die Vorführung zweier speziell 

dafür entwickelter Kurzfilme 

und Treffen mit einem Richter 

oder einem Generalanwalt, 

der ihre Fragen beantwortet. 

Das Programm soll die 

Jugendlichen und ihre Lehrer 

für die demokratischen Werte 

und die aktuellen juristischen 

Fragestellungen sensibilisieren.

Die Pressereferenten haben an ihre Korrespondenten – hauptsächlich 

Journalisten, aber auch Angehörige der Rechtsberufe – 551 

Informationsschreiben und 568 „Schnellinfos“ zu Rechtssachen, zu denen 

es keine Pressemitteilung gab, übermittelt. Darüber hinaus wurden 2022 

im Zusammenhang mit Bürgeranfragen über 10 000 E-Mails und knapp 5 

000 Telefonanrufe (in der Sprache des jeweiligen Anfragenden) bearbeitet.

Das Unionsorgan hat die sozialen Medien noch stärker genutzt, um die 

breite Öffentlichkeit über seine beiden Twitter-Konten (auf Französisch 

und auf Englisch), die insgesamt 146 000 Follower haben, zu informieren. 

So wurden 2022 mit 1 868 Tweets, die sich hauptsächlich auf die wichtigsten 

Urteile des Gerichtshofs und des Gerichts sowie die wichtigsten das Organ 

betreffenden Ereignisse bezogen, doppelt so viele Tweets abgesetzt wie 

im Vorjahr. Die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag wurden mit einer Twitter-

Kampagne begleitet: Die Follower konnten so anhand von 70 speziell aus 

diesem Anlass geposteten Tweets zu den 70 Jahren des Bestehens des 

Gerichtshofs mehr über dessen Geschichte erfahren. Über sein Konto bei 

der Business-Plattform LinkedIn hat der Gerichtshof 313 Nachrichten an 

seine 178 000 Follower auf diesem Netzwerk verbreitet. In einem Jahr hat 

der Gerichtshof die Zahl seiner Follower um mehr als ein Drittel erhöht, 

was zeigt, wie stark er auf dieser Plattform präsent ist.

Der Gerichtshof verfolgt damit das Ziel der Transparenz, um das Vertrauen 

der Bürger in das Unionsorgan zu stärken. Dabei ist unerlässlich, dass 

seine Rolle und seine Rechtsprechungstätigkeit verstanden werden. Dieses 

Bestreben nach Bürgernähe zeigt sich auch an der Konkretisierung des 

2021 begonnenen Projekts Fernbesuche. Nachdem es zunächst mit den 

Sprachen Französisch, Italienisch, Lettisch und Ungarisch erfolgreich gestartet 

wurde, kamen weitere Sprachen hinzu. So wurden auch Fernbesuche auf 

Tschechisch, Griechisch, Polnisch und Rumänisch durchgeführt. Für das Jahr 

2023 soll dieses Programm auf weitere Amtssprachen ausgedehnt werden.

Nach den starken pandemiebedingten Einschränkungen der letzten beiden 

Jahre konnten 2022 wieder die herkömmlichen Besuche vor Ort organisiert 

werden. So haben 9 683 Besucher die Gebäude des Gerichtshofs besichtigt. 

Andere – etwa 15 % der Besucher – haben sich dagegen für einen virtuellen 

Besuch entschieden, ein Anteil, der in den kommenden Jahren voraussichtlich 

erheblich ansteigen wird. Damit wird der Gerichtshof auch für europäische 

Bürger zugänglich, die weit entfernt von Luxemburg leben. Diese Politik der 

146 000

178 000

Follower

Abonnenten
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Öffnung, die zum einen den CO2-Fußabdruck verkleinert und Entfernungen wie Kosten verringert, stellt zum anderen 

einen Mehrwert dar, wenn es um das Ziel der Transparenz und eines besseren Verständnisses vom Gerichtshof geht.

M. Dimitrios Gratsias,  
Richter am Gerichtshof

„Dass man an einem ‚Fernbesuch‘ beim Gerichtshof in 
griechischer Sprache teilnehmen kann, hat mich bei diesem 
Projekt von Anfang an begeistert. Allerdings hatte ich 
zunächst meine Zweifel. Wie soll man mit Schülerinnen und 
Schülern über den Gerichtshof sprechen, ohne sie mit zu 
vielen technischen Details zu überfrachten und zugleich die 
Dinge zu sehr zu vereinfachen? Außerdem fehlt es bei einem 
Fernbesuch eben gerade an diesem spontanen Austausch, 
der ein persönliches Zusammentreffen normalerweise 
auszeichnet. Es hat sich aber gezeigt, dass meine Zweifel 
unbegründet waren. Zahlreiche Teilnehmer haben uns ihre 
äußerst interessanten Fragen im Vorhinein übermittelt.  
Ich habe in meinem Vortrag zunächst die allgemeinen Fragen 
beantwortet und bin dann auf die konkreten, bisweilen auch 
persönlichen Fragen eingegangen. So erlebten wir, auch 
dank der während der Sitzung gestellten Fragen, nicht nur 
eine lebhafte Diskussion, was bei einem so jungen Publikum 
nicht überrascht, sondern auch eine Debatte, bei der wir 
wirklich in die Sache einstiegen und die ein echtes Bild davon 
vermittelt hat, was die Aufgabe des Gerichtshofs ist und vor 
welchen Herausforderungen er steht. Eine Erfahrung, die wir 
wiederholen sollten? Ja, ganz bestimmt!“
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Varvara Efkarpidou,  
Schülerin der Abschlussklasse des französisch-griechischen 
Gymnasiums „Jeanne d’Arc“ in Piräus, Griechenland

„Meine Klassenkameraden und ich durften an einem 
Fernbesuch beim Gerichtshof der Europäischen Union 
teilnehmen und uns mit seinen Mitgliedern austauschen. 
Ein solcher geführter Besuch beim Gerichtshof ist eine tolle 
Möglichkeit für uns in einem Alter, in dem wir uns selbst 
und unseren beruflichen Weg finden müssen und der Blick 
in die Zukunft nicht gerade optimistisch ausfällt: soziale und 
wirtschaftliche Krisen, die zunehmende Besorgnis unserer 
Eltern, die auch bei uns zu vielen Fragen führt.  
Das Zusammentreffen mit den Mitgliedern des Gerichtshofs 
war deshalb eine Gelegenheit, die uns bereichert hat und bei 
manchen auch der Beginn eines Traums war. Die Antworten 
auf unsere Fragen und der geführte Besuch insgesamt haben 
bei uns allen Neugier und Interesse hervorgerufen. Dieser 
Besuch bleibt uns mit Sicherheit in Erinnerung. Wir bedanken 
uns bei allen Organisatoren und bei unserer Schule für diese 
tolle Initiative.“
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Ein umweltbewusstes 
Unionsorgan

4



MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL 

VÉRIFIÉ
LU 000003

Der Gerichtshof verfolgt seit mehreren Jahren eine ehrgeizige Umweltpolitik, 
um die höchsten Standards im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des 
Umweltschutzes zu erfüllen.

Wie jedes Jahr berichtet das Unionsorgan über die Entwicklung der jüngsten verfügbaren Indikatoren, d. h. derjenigen 

des Jahres 2021.

Bei der Ausführung seiner Bauvorhaben und der laufenden Verwaltung der ihm zur Verfügung stehenden Mittel und 

Instrumente behält das Unionsorgan stets den Umweltschutz im Auge, was dadurch belegt wird, dass er seit 2016 

EMAS(Eco- Management and Audit Scheme)-zertifiziert ist. Die EMAS‑Zertifizierung, die in einer europäischen 

Verordnung geregelt ist, wird den Organisationen gewährt, die strenge Bedingungen im Zusammenhang mit ihrer 

Umweltpolitik und ihren Bemühungen um Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung erfüllen. Sie stellt daher 

ein starkes Zeichen der Anerkennung des ökologischen Engagements des Gerichtshofs und der erreichten guten 

Umweltleistungen dar.

In seiner jährlichen Umwelterklärung stellt der Gerichtshof eine ausführliche Bilanz seiner Umweltleistung und 

seiner gegenwärtigen und künftigen Umweltprojekte auf. Der Gerichtshof hat z. B. ein Online-Schulungsmodul 

entwickelt, mit dem er sich an alle Neuankömmlinge wendet, um sie über die Umweltaspekte ihrer täglichen Arbeit 

zu informieren und ihnen ein umweltgerechtes Verhalten im Hinblick auf EDV und Bürotechnik, Energie- und 

Wasserverbrauch, Abfallbehandlung und Fahrten vorzuschlagen.

Als eine konkrete Aktion hat der Gerichtshof kürzlich für sein Personal ein Netz von Wasserspendern eingerichtet, 

um den Verbrauch von Wasserflaschen aus Plastik drastisch zu verringern. Als die Mitarbeiter nach der Pandemie 

in ihre Büros zurückkehrten, wurden ihnen wiederverwendbare Flaschen zur Verfügung gestellt, damit sie sich an 

den Wasserspendern einfach mit Trinkwasser versorgen und auf Plastikflaschen verzichten können.

Hinsichtlich des Papierverbrauchs hat sich der Gerichtshof erstmals quantifizierte Ziele gesetzt für 2022-2023:  

eine Reduzierung um 10 % gegenüber 2019 im Jahr 2022 und eine weitere Reduzierung um 5 % im Jahr 2023. Außerdem 

hat der EMAS-Ausschuss im September 2022 beschlossen, die Zahl der persönlichen Drucker zu verringern und im 

Dezember 2022 insoweit erste Maßnahmen ergriffen.

Die e-curia-Anwendung für den Austausch gerichtlicher Dokumente zwischen den Parteivertretern und den 

Unionsgerichten wirkt sich ebenfalls positiv auf die Umwelt aus. Wären beispielsweise alle Verfahrensschriftstücke, 

die dem Gerichtshof und dem Gericht 2022 via e Curia übermittelt wurden (knapp 1 Million Seiten), in Papierform 

mit den erforderlichen Kopiensätzen eingereicht worden, hätten dafür mehrere Tonnen Papier erzeugt und überdies 

physisch nach Luxemburg befördert werden müssen.
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Ständige Verbesserung der 
Heiz-, Lüftungs- und 

Klimatisierungsinfrastruktur

Verringerung der Büro- und 
Gastronomieabfälle

- 59,8 % kg/VZÄ

Verringerung des 
Wasserverbrauchs

- 38,2 % m3/VZÄ

Verringerung des 
Papierverbrauchs

- 58,4 % kg/VZÄ

Verringerung des 
Stromverbrauchs

- 5,9 % kWh/VZÄ
3 466 m2 

Fotovoltaik-Zellen
zur Erzeugung von

380 041 kWh,
was dem jährlichen 

Strombedarf
von 69 Familien entspricht

Verringerung der CO2-Emissionen 

- 34,3 % kg CO2 /VZÄ

Teilnahme am 
Bike-Sharing-System Vel’OH 

und Unterstützung der 
fahrradgestützten Mobilität

Ständige Verbesserung der 
Wiederverwertung von 

Abfällen: Sammlung und 
Trennung von gebrauchtem 
Büromaterial (Pilotprojekt)

Das Vollzeitäquivalent 

(VZÄ) ist eine Maßeinheit, 

mit der die Arbeitszeit 

unabhängig von auf 

unterschiedlichen 

Arbeitszeitmodellen 

beruhenden Unterschieden 

bei der Zahl der geleisteten 

Arbeitsstunden angegeben 

wird.

Die Umweltindikatoren für 

Wasser, Abfälle, Papier und 

Elektrizität entsprechen 

denen des Jahres 2021. 

Die Abweichungen sind im 

Vergleich zum Bezugsjahr 

2015 angegeben.

Die starke Fluktuation 

bei den verschiedenen 

Indikatoren ist darauf 

zurückzuführen, dass 

das Jahr 2021 aufgrund 

der Gesundheitskrise ein 

Ausnahmejahr war.
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Ausblick in die Zukunft
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Ausblick in die Zukunft

Die Vielsprachigkeit konkretisiert den Grundsatz der 

Gleichheit der europäischen Bürger und ist eine Säule 

des europäischen Einigungswerks. Der Zugang zum 

Unionsrecht in jeder Amtssprache ist garantiert: Jeder 

Unionsbürger kann in seiner Sprache vom Unionsrecht 

Kenntnis nehmen und sich auch in seiner Sprache 

auf die Rechte berufen, die ihm die europäischen 

Verträge einräumen. Die Vielsprachigkeit ermöglicht 

die Gleichbehandlung beim Zugang zu den Gerichten 

und zur Rechtsprechung. Um sie ins Werk zu setzen, 

stützt sich der Gerichtshof auf seine Rechts- und 

Sprachsachverständigen und Dolmetscher, die 

Tag für Tag in den 24 Amtssprachen (552 mögliche 

Sprachkombinationen) arbeiten.

Im Jahr 2023 werden zahlreiche Vorhaben abgeschlossen, 

die sich auf diesen Wert beziehen. So wird der 

Garten der Vielsprachigkeit eingeweiht, der sich in 

unmittelbarer Nähe zu den Gebäuden des Gerichtshofs 

befindet und für die Öffentlichkeit zugänglich ist.  

In Zusammenarbeit mit den luxemburgischen 

Behörden wirkt der Gerichtshof an der Schaffung einer 

neuen Grünfläche mit, die den sprachlichen Reichtum 

und die sprachliche Vielfalt der Union würdigen soll 

und dazu beiträgt, den Bürgern die Vielsprachigkeit 

näherzubringen – einen Wert, den der Gerichtshof seit 

seiner Errichtung leidenschaftlich verteidigt. 

Ferner werden eine Website zur Vielsprachigkeit 

eingerichtet und ein dreibändiges Werk zur juristischen 

Vielsprachigkeit veröffentlicht, das beschreibt, wie 

die Unionsgerichte in den 24 Amtssprachen arbeiten, 

und Beiträge bekannter Persönlichkeiten aus den 

Mitgliedstaaten zur Vielsprachigkeit in Justiz und 

Verwaltung enthält. Die Texte werden auf der neuen 

Website in allen Amtssprachen verfügbar sein.

Um den Kontakt zur breiten Öffentlichkeit und zum 

juristischen Fachpublikum zu verstärken, werden die 

bisherigen Kommunikationsmittel wie die Website 

und die sozialen Medien in Kürze durch einen neuen 

Kommunikationskanal ergänzt: Curia Web TV. Dieser 

Online-Fernsehkanal, der über die CVRIA-Website 

ausgestrahlt wird, erhöht die Transparenz zugunsten 

der europäischen Bürger, auch der jüngsten, durch ein 

Angebot audiovisueller Inhalte und durch Informationen 

über den Gerichtshof als Unionsorgan und über seine 

Rechtsprechungstätigkeit.

Im Rahmen seines umfassenden Plans zur Förderung 

der Inklusion arbeitet der Gerichtshof 2023 weiter 

daran, die Integration von Menschen mit Behinderung 

zu verbessern und zu fördern und Betreuer zu 

unterstützen und zu begleiten.

Schließlich werden auch 2023 erhebliche Anstrengungen 

unternommen, um neue Technologien zur digitalen 

Transformation und zur Innovation zu nutzen. Im 

Innovationslabor werden in enger Zusammenarbeit mit 

den Dienststellen Untersuchungen und Erprobungen 

114 Jahresbericht 2022 - Jahresüberblick / Ausblick in die Zukunft

„In Vielfalt geeint“, das Motto der Europäischen Union, bedeutet gemeinsame Werte und 
unterschiedliche Traditionen. Im Jahr 2023 feiert der Gerichtshof die Vielsprachigkeit, einen 
zentralen Wert des europäischen Projekts und einen festen Bestandteil der Arbeitsweise der 
Unionsgerichte.



durchgeführt, um Werkzeuge bereitzustellen, die bei der Erfüllung der justiziellen Aufgabe helfen können. Insbesondere 

werden die Arbeiten in den Bereichen automatische Textanalyse, Auffinden von Verweisungen, automatische 

Transkription, Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen und robotergestützte Prozessautomatisierung 

fortgeführt.
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Nutzen Sie das Rechercheportal für die Rechtsprechung des Gerichtshofs 
und des Gerichts auf der Curia-Website: curia.europa.eu

Halten Sie sich über die Rechtsprechung 
und über den Gerichtshof als Unionsorgan 
auf dem Laufenden, indem Sie

die Pressemitteilungen konsultieren: 

curia.europa.eu/jcms/PressRelease

den RSS-Feed des Gerichtshofs abonnieren: 

curia.europa.eu/jcms/RSS

dem Unionsorgan auf Twitter folgen:   

CourUEPresse ou EuCourtPress

dem Unionsorgan auf Mastodon folgen: 

https://social.network.europa.eu/@Curia/

dem Unionsorgan auf LinkedIn folgen: 

https://www.linkedin.com/company/european-court-of-justice

die App CVRIA für Smartphones und Tablets herunterladen

die Sammlung der Rechtsprechung konsultieren: 

curia.europa.eu/jcms/EuropeanCourtReports

Für weitere Informationen über  
die Tätigkeit des Unionsorgans

Besuchen Sie die Seite mit dem Jahresbericht: 

curia.europa.eu/jcms/AnnualReport

Sehen Sie sich die Animationsfilme auf YouTube an:  

https://www.youtube.com/@CourtofJusticeEU
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Für weitere Informationen über  
die Tätigkeit des Unionsorgans

historisches Archiv: 

curia.europa.eu/jcms/archive

Verwaltungsdokumente: 

curia.europa.eu/jcms/documents

Besuchen Sie den Gerichtshof  
der Europäischen Union

Das Unionsorgan bietet speziell auf die Interessen der 

jeweiligen Gruppe zugeschnittene Besuchsprogramme 

an (Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung, geführte 

Besichtigungen der Gebäude oder der Kunstwerke, 

Studienbesuch, Fernbesuch):  

curia.europa.eu/jcms/visits

Bei einem virtuellen Besuch können Sie auch von zuhause aus 

über den Gebäudekomplex fliegen und sich in den Gebäuden 

umsehen:   

curia.europa.eu/visit360

Für weitere Informationen über  
das Unionsorgan

Schreiben Sie uns unter Verwendung des Kontaktformulars: 

curia.europa.eu/jcms/contact
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Gerichtshof
L-2925 Luxemburg
Tel.: +352 4303-1

Gericht
L-2925 Luxemburg
Tel.: +352 4303-1

Der Gerichtshof im Internet:  
curia.europa.eu

Redaktionsschluss: Februar 2023

Datenerfassung bis 31.12.2022

Das Unionsorgan und die in seinem Namen handelnden Personen haften nicht für die Verwendung der 

in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.
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